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A. Staatskanzlei

Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland 

Bek. d. StK v. 11. 11. 2019 — 203-11700-3 ZAF —

Das Auswärtige Amt teilt mit, dass das Herrn Claas Edmund
Daun am 26. 3. 2003 erteilte Exequatur als Honorarkonsul der
Republik Südafrika in Hannover mit dem Konsularbezirk Land
Niedersachsen mit Ablauf des 31. 10. 2019 erloschen ist.

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1554

C. Finanzministerium

Aufhebung von Verwaltungsvorschriften

RdErl. d. MF v. 4. 11. 2019 — 2131-26400-1 —

Folgende Verwaltungsvorschrift wird mit Ablauf des 31. 12.
2019 aufgehoben:

An die
Dienststellen des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1554

Verwaltungsvorschriften
zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

RdErl. d. MF v. 8. 11. 2019
— 11 2-04001/002/009/0007 —

— VORIS 64100 —

Bezug: RdErl. v. 11. 7. 1996 (Nds. MBl. S. 1868), zuletzt geändert durch
RdErl. v. 25. 6. 2019 (Nds. MBl. S. 1021)
— VORIS 64100 —

Gemäß § 5 LHO werden die VV zu § 9 LHO mit Wirkung vom
1. 12. 2019 wie folgt geändert:
1. Die VV Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die VV Nr. 1.1 erhält folgende Fassung:
„1.1 Bei obersten Landesbehörden ist die für Haushalts-
angelegenheiten eines Einzelplans zuständige Referats-
leiterin oder der für Haushaltsangelegenheiten eines
Einzelplans zuständige Referatsleiter Beauftragte oder
Beauftragter für den Haushalt. Im Fall der Bildung einer
Haushaltsabteilung oder Haushaltsreferatsgruppe neh-
men deren Leiterin oder Leiter und zugehörige Referats-
leiterinnen oder Referatsleiter für das ihnen zugewiese-
nen Sachgebiet die Aufgabe der oder des Beauftragten
für den Haushalt in eigener Verantwortung wahr; die
Referatsleiterinnen und Referatsleiter sind an die Wei-
sungen der Leiterin oder des Leiters der Haushaltsabtei-
lung oder Haushaltsreferatsgruppe gebunden.“

b) Die VV Nr. 1.3 erhält folgende Fassung:
„1.3 Die oder der Beauftragte für den Haushalt wird
von der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle bestellt.
In den in Nummer 1.1 Satz 2 genannten Fällen sind die
Leiterin oder der Leiter der Haushaltsabteilung oder
Haushaltsreferatsgruppe sowie die Referatsleiterinnen

oder Referatsleiter jeweils für ihr Sachgebiet als Beauf-
tragte oder Beauftragter für den Haushalt zu bestellen.
Die oder der Beauftragte für den Haushalt ist der Leite-
rin oder dem Leiter der Dienststelle unmittelbar zu unter-
stellen. Bei obersten Landesbehörden kann die oder der
Beauftragte für den Haushalt deren Vertreterin oder
dessen Vertreter oder in Ausnahmefällen einer sonstigen
Vorgesetzten oder einem sonstigen Vorgesetzten unter-
stellt werden; das Widerspruchsrecht nach Nummer 5.4
bleibt unberührt.“

2. Die VV Nr. 2 wird wie folgt geändert:
a) Die VV Nr. 2.3 erhält folgende Fassung:

„2.3 zu prüfen, ob alle zu erwartenden Einnahmen, alle
voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie alle
voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermäch-
tigungen, Beschäftigungsvolumina und Stellen in
den Voranschlag aufgenommen worden sind; soweit
die Beträge nicht genau errechnet werden können,
haben sie für eine möglichst zutreffende Schätzung
zu sorgen; dies gilt auch für die Fälle des § 26,“

b) In VV Nr. 2.4 werden die Worte „Planstellen und ande-
ren“ durch die Worte „Beschäftigungsvolumina und“ er-
setzt.

3. Die VV Nr. 3 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 3.1 wird gestrichen.
b) Die bisherige Nummer 3.2 wird Nummer 3.1.
c) Die bisherige Nummer 3.2.1 wird Nummer 3.1.1 und

wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Planstellen und ande-

ren“ durch die Worte „Beschäftigungsvolumina und“
ersetzt.

bb) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:
„Die oder der Beauftragte für den Haushalt kann ihre
oder seine Befugnis zur Übertragung auf die nach
Satz 1 Beauftragten delegieren; in diesem Fall wirkt
sie oder er bei der Übertragung mit, soweit sie oder
er nicht darauf verzichtet.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt geän-
dert:
Das Wort „besonderer“ wird gestrichen.

dd) Es wird der folgende Satz 4 angefügt:
„Dieser Nachweis gilt als erbracht, soweit er in einem
automatisierten Haushaltswirtschaftssystem erzeugt
wird.“

d) Die bisherige Nummer 3.2.2 wird Nummer 3.1.2 und
wie folgt geändert:
Die Verweisung „Nummer 3.2.1“ wird durch die Ver-
weisung „Nummer 3.1.1“ ersetzt.

e) Die bisherigen Nummern 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4,
3.2.2.5, 3.2.2.6 und 3.2.2.7 werden Nummern 3.1.2.1,
3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6 und 3.1.2.7.

RdErl. d. Nds. FinM v. 
28. 8. 1969 (Nds. MBl. S. 826)
— VORIS 21077 00 00 40 001 —

Bauaufgaben des Landes 
und des Bundes; — 
handlungsberechtigte Be-
hörden zur Durchführung 
des Bundesleistungs-
gesetzes (BLG) i. d. F. vom 
27. 9. 1961 (BGBl. I S. 1770)
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f) Die bisherige Nummer 3.2.3 wird Nummer 3.1.3 und
erhält folgende Fassung:
„3.1.3 Die nach Nummer 3.1.1 Beauftragten haben die
Kassenanordnungen der oder dem Beauftragten für den
Haushalt zur Freigabe vorzulegen, soweit die oder der
Beauftragte für den Haushalt nicht darauf verzichtet.“

g) Die bisherige Nummer 3.3 wird Nummer 3.2 und wie
folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Worte „Planstellen und anderen“ werden
durch die Worte „Beschäftigungsvolumina
und“ ersetzt.

bbb) Die Verweisung „Nummer 3.2.1“ wird durch
die Verweisung „Nummer 3.1.1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „Nummer 3.2.1“
durch die Verweisung „Nummer 3.1.1“ ersetzt.

cc) Es werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt:
„Über die Verteilung ist ein Nachweis zu führen.
Dieser Nachweis gilt als erbracht, soweit er in einem
automatisierten Haushaltswirtschaftssystem erzeugt
wird.“

h) Die bisherige Nummer 3.4 wird Nummer 3.3.
i) Die bisherige Nummer 3.4.1. wird Nummer 3.3.1 und

wie folgt geändert:
In den Sätzen 1 und 3 werden jeweils die Worte „Plan-
stellen und anderen“ durch die Worte „Beschäftigungs-
volumina und“ ersetzt.

j) Die bisherige Nummer 3.4.2 wird Nummer 3.3.2.
k) Die bisherige Nummer 3.4.3 wird Nummer 3.3.3 und

wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Der Klammerzusatz „(Nummer 3.2.1)“ wird
durch den Klammerzusatz „(Nummer 3.1.1)“

und der Klammerzusatz „(Nummer 3.3)“ wird
durch den Klammerzusatz „(Nummer 3.2)“ er-
setzt.

bbb) Die Worte „Planstellen und anderen“ werden
durch die Worte „Beschäftigungsvolumina
und“ ersetzt.

bb) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:
„Diese Nachweise gelten als erbracht, soweit sie in
einem automatisierten Haushaltswirtschaftssystem
erzeugt werden.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt ge-
ändert:
Die Worte „Sie oder er“ werden durch die Worte „Die
oder der Beauftragte für den Haushalt“ ersetzt.

l) Die bisherigen Nummern 3.4.4 und 3.4.5 werden Num-
mern 3.3.4 und 3.3.5.

4. Die VV Nr. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach dem Wort „Vorhaben,“ wird das Wort „insbeson-

dere“ eingefügt.
b) Im ersten Spiegelstrich werden die Worte „in wesentli-

chem Umfang (grundsätzlich Maßnahmen von mehr als
5000 EUR) und/“ gestrichen.

5. Die VV Nr. 5.3 erhält folgende Fassung:
„5.3 Schriftverkehr, Verhandlungen und Besprechungen
mit dem MF und dem LRH auf dem Gebiet des Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesens sind durch die oder den
Beauftragten für den Haushalt zu führen, soweit sie oder er
nicht darauf verzichtet. Im Übrigen ist die oder der Beauf-
tragte für den Haushalt zu beteiligen.“

An die
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1554

D. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung

Richtlinie
für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen

gegen Bestimmungen des Fahrpersonalrechts

RdErl. d. MS v. 8. 10. 2019 — 103-40018/3 —

— VORIS 81610 —

— Im Einvernehmen mit dem MI, dem MF,
dem MW, dem MJ und dem MU —

Bezug: RdErl. d. MFAS v. 4. 3. 2002 (Nds. MBl. S. 226), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 22. 3. 2016 (Nds. MBl. S. 435)
— VORIS 81610 —

Die Anlage des Bezugserlasses wird mit Wirkung vom 1. 10.
2018 wie folgt geändert:
Die Abschnitte A und B werden durch die in der Anlage abge-
druckte Fassung ersetzt.

An
das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter
die Landkreise und kreisfreien Städte
die Polizeibehörden

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1555
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A. ere hnungsgrunds tze des nderauss husses r Arbeitss hutz und
Si herheitste hnik r die Ver olgung und Ahndung von Verst en

auf dem Gebiet des Fahrpersonalrechts  

angepasst an nderungen des Fahrpersonalgesetzes vom 1 . ai 1  BGBl. I . 1 14  und 
nderungen der Fahrpersonalverordnung vom . ugust 1  BGBl. I . 1  

orbemerkung:

ie folgenden Bu und erwarnungsgeldkataloge sollen bundesweit ein gleichmä iges erwal
tungshandeln bei häufig vorkommenden und im esentlichen gleich gelagerten rdnungswidrig
keiten durch die erfolgungs und hndungsbehörden gewährleisten. ie machen edoch eine rü
fung der Einzelfallumstände in usübung des Ermessens nach den umessungskriterien des  1  

bsatz  iG nicht entbehrlich. 

ie Bemessung und Festsetzung der Bu geldhöhe erfolgt in zwei chritten. unächst ist bei einem 
ersto  von dem egelsatz in den Bu und erwarnungsgeldkatalogen auszugehen. ls weiterer 
chritt sind dann die ersichtlichen mstände des Einzelfalles  u.a. auch die Bedeutung der rd

nungswidrigkeit zu prüfen und in der abschlie enden Ermessensentscheidung angemessen zu be
rücksichtigen. 

erwaltungsinterne ichtlinien haben für Gerichte keine bindende irkung. ennoch finden sie im 
ahmen der Ermessensabwägung unter dem Gesichtspunkt einer möglichst gleichmä igen Be

handlung gleichartiger achverhalte als rientierungshilfe Beachtung  sofern sie in der ra is ei
nen nachweislich breiten nwendungsbereich erreicht haben. 

Bei erstö en des nternehmens gegen das rbeitszeitgesetz findet der für das rbeitszeitgesetz 
gültige Bu geldkatalog nwendung1.

oweit personenbezogene Bezeichnungen in der grammatikalisch männlichen Form stehen  dient 
dies der besseren Lesbarkeit und bezieht sich auf alle Geschlechter.

I. Ordnungs idrigkeitenver ahren

1. Allgemeines

Besteht der begründete erdacht  dass eine rdnungswidrigkeit im inne 

- der   a des Fahrpersonalgesetzes F ersG  in der eweils geltenden Fassung in erbin
dung mit den  1 bis der erordnung zur urchführung des Fahrpersonalgesetzes 
Fahrpersonalverordnung F ers  in der eweils geltenden Fassung 

- des   des rbeitszeitgesetzes rb G  in der eweils geltenden Fassung siehe L  
- des   des Gesetzes zur egelung der rbeitszeit von selbstständigen raftfahrern in der 

eweils geltenden Fassung

vorliegt  so ist im ahmen des pportunitätsprinzips ein Bu geldverfahren einzuleiten. at der oder 
die Betroffene rechtswidrig und vorwerfbar gehandelt  wird ein Bu geldbescheid erlassen. as p
portunitätsprinzip nach 4 bsatz 1 des Gesetzes über rdnungswidrigkeiten iG  bleibt un
berührt.

eröffentlichung des Länderausschusses für rbeitsschutz und icherheitstechnik Bu geldkataloge zum rbeits
zeit  zum ugendarbeitsschutz und zum utterschutzrecht  L   1. uflage uni 14

Anlage
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ie Bu und erwarnungsgeldkataloge enthalten nicht alle in den genannten echtsvorschriften 
enthaltenen rdnungswidrigkeiten. oweit rdnungswidrigkeiten in den nachstehenden atalogen 
erwähnt werden  ist von den dort genannten Bu geldbeträgen auszugehen. Im brigen ist  wenn 
eine rdnungswidrigkeit im nachstehenden Bu geldkatalog nicht aufgeführt ist  der enige Bu geld
betrag zu Grunde zu legen  der für vergleichbare  im eweiligen atalog genannte rdnungswidrig
keiten vorgesehen ist. In allen F llen sind die Grunds tze des § 1 Absatz 3 und 4 OWiG zu 
bea hten.

ie Bu und erwarnungsgeldkataloge stellen umessungsregeln für die Bemessung der Geld
bu e dar. ie sind aufgestellt  um für häufig vorkommende rdnungswidrigkeiten eine gleichmä

ige hndungspra is durchzusetzen. 

Bei der Festsetzung der Bu gelder werden die wirtschaftlichen erhältnisse der Betroffenen be
rücksichtigt. e häufiger die erstö e in der ra is sind  desto stärker ist eine gewisse chemati
sierung notwendig  um unterschiedliche Beurteilungen in allgemeinen Bewertungsfragen durch 
zahlreiche achbearbeiter und achbearbeiterinnen zu vermeiden. olche unterschiedlichen Be
wertungen könnten aus der icht der Betroffenen nicht nachvollzogen werden und würden daher 
auf nverständnis sto en. 

ie egelkonstruktion der Bu und erwarnungsgeldkataloge lässt edoch bei den Fällen  die sich 
von der üblichen Begehungsweise unterscheiden  einen Ermessensspielraum zu. ie Bu geld
behörden sind verpflichtet  ob ektive oder sub ektive atumstände  die die andlung im ergleich 
zum egelfall als weniger schwerwiegend kennzeichnen  zugunsten des bzw. der Betroffenen zu 
berücksichtigen und somit im Einzelfall die egelgeldbu e zu unterschreiten. ie Bu geldbehör
den sind berechtigt  bei atumständen  die die andlung im ergleich zum egelfall als schwer
wiegender kennzeichnen  im Einzelfall die egelgeldbu en zu überschreiten. ierzu können die 
unter iffer  aufgeführten spekte für eine Erhöhung oder Ermä igung der egelsätze herange
zogen werden. 

on der Festsetzung eines Bu geldbetrages kann abgesehen werden  wenn die Bedeutung des 
ersto es oder des orwurfs so gering ist  dass eine erwarnung nach   iG ausreichend 

erscheint. Ist die erwarnung ohne erwarnungsgeld nicht angemessen  kann ein erwarnungs
geld zwischen und Euro erhoben werden.

In den egelsätzen wird weiterhin von einer egel erwarnungsgeldhöhe von Euro für den 
Fahrerversto  ausgegangen. Im Einzelfall kann das erwarnungsgeld niedriger oder höher bis 

Euro  festgelegt werden.

enn bei nternehmerverstö en ein erwarnungsgeld in Frage kommt  sollte in der egel der 
a imalbetrag von Euro ausgeschöpft werden. 

2. Regels tze

ie in den Bu und erwarnungsgeldkatalogen ausgewiesenen Beträge sind egelsätze  die von 
vorsätzlicher Begehung und gewöhnlichen atumständen ausgehen. ie sind grundsätzlich darauf 
abgestellt  dass nur eine erson von der rdnungswidrigkeit betroffen ist. as gilt nicht bei erstö

en gegen Formvorschriften.

erden tateinheitlich mehrere Gesetze verletzt  wird die Geldbu e nach dem Gesetz bestimmt  
das die höchste Geldbu e androht  1  bsatz  iG . Bei fahrlässigem andeln ist bei der 
Berechnung der Geldbu e von den im Bu und erwarnungsgeldkatalog ausgewiesenen Beträ
gen auszugehen  sie sollen bis zur älfte ermä igt werden. er in den genannten Gesetzen ange
drohte öchstsatz darf in Fällen der Fahrlässigkeit nur bis zur älfte ausgeschöpft werden  1  

bsatz  iG  es sei denn  dass die oraussetzungen des 1 bsatz 4 iG gegeben sind.
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3. Erh hung oder Erm igung der Regels tze  Grundlagen r die umessung der Geld-
bu en (§ 1  Absatz 3 OWiG)

.1 ie egelsätze können e nach den mständen des Einzelfalles erhöht oder ermä igt wer
den.

. ie Erhöhung des egelsatzes kommt zum Beispiel in Betracht  wenn der oder die Betroffene
. .1 innerhalb der letzten zwei ahre bereits einmal wegen einer gleichartigen rdnungs

widrigkeit rechtskräftig mit einer Geldbu e belegt oder von der erwaltungsbehörde 
bereits einmal schriftlich verwarnt worden ist oder 

. . aus der at besondere wirtschaftliche orteile gezogen hat  in diesem Fall soll die Geld
bu e die wirtschaftlichen orteile übersteigen  1  bsatz 4 iG  siehe hierzu unter 

apitel I. . . ier kann auch das gesetzliche öchstma überschritten werden  soweit 
ansonsten der wirtschaftliche orteil  den die oder der Betroffene aus der at gezogen 
hat  die Bu geldhöhe übersteigt oder 

. . durch sein/ihr erhalten eine besondere Gefährdung geschaffen hat.

. Eine Ermä igung des egelsatzes kommt zum Beispiel in Betracht  wenn
. .1 aus besonderen Gründen des Einzelfalles der orwurf  der den Betroffenen oder die 

Betroffene trifft  geringer erscheint  als dies für durchschnittlich vorwerfbares andeln 
angemessen ist oder

. . die betroffene erson Einsicht zeigt  so dass iederholungen nicht zu befürchten sind
oder

. . die wirtschaftlichen erhältnisse der oder des Betroffenen au ergewöhnlich schlecht 
sind  oder

. .4 die vorgesehene Geldbu e aufgrund der wirtschaftlichen erhältnisse der oder des Be
troffenen zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. or allem bei Fahrerverstö

en ist im ahmen der Einzelfallbetrachtung darauf zu achten  dass das festzusetzende 
Bu geld verhältnismä ig ist und den Fahrer nicht im erhältnis über Gebühr belastet 

LG Frankfurt  Beschluss vom 1 . uli 1  z.  s i 1 /1  uris dnr. 41 . ie 
Bu geldhöhe muss im erhältnis zu den Einkommensverhältnissen des Fahrers be
sonders betrachtet werden.

.4 bweichungen von den egelsätzen sind in den Bu geldakten hinreichend und nachvollzieh
bar zu begründen.

4. usammentre en mehrerer Gesetzesverletzungen

4.1 Tateinheit liegt vor  wenn der oder die Betroffene durch ein und dieselbe andlung aktives 
un oder nterlassen  mehrere Bu geldvorschriften oder eine Bu geldvorschrift mehrmals 

verletzt hat. Es ist nur eine Geldbu e nach ummer .  festzusetzen. erden tateinheitlich 
mehrere Gesetze verletzt  wird die Geldbu e nach dem Gesetz bestimmt  das die höchste 
Geldbu e androht  1 bsatz  iG . Eine andlung liegt auch dann vor  wenn zwar an 
sich mehrere andlungen ausgeführt werden  diese edoch in einem solchen unmittelbaren 

usammenhang stehen  dass sie sich als einheitliches zusammengehöriges un darstellen 
natürliche andlungseinheit  und zugleich mehrere gesetzliche atbestände verletzt wer

den. ies ist etwa dann anzunehmen  wenn usführungshandlungen sich überschneiden.

eispiel 1
er nternehmer setzt eine raftfahrerin in der eise ein  dass diese einen Lastzug 

mit einer täglichen Lenkzeit von zwölf tunden fahren muss. m diesen atbestand zu 
verschleiern  weist der nternehmer sie an  die Fahrerkarte nicht in den vorgesehenen 

teckplatz des digitalen Fahrtenschreibers zu stecken.
nmerkung:

Bei einer ontrolle wird durch das uslesen der aten aus dem assenspeicher des 
digitalen Fahrtenschreibers aufgedeckt  dass die Fahrerkarte nicht gesteckt wurde. 
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er nternehmer begeht damit einen ersto gegen rtikel  bsatz 1 erordnung
EG  r. 1/  rtikel  bsatz 1 erordnung E  r. 1 / 14 in erbindung 

mit   F ersG in erbindung mit   bsatz 1 r.  F ers  a bsatz 1 r.  
F ersG und 1  iG. Es besteht ateinheit.

agegen liegt nur eine Gesetzesverletzung vor  wenn durch ein und dieselbe andlung eine 
Bu geldvorschrift verletzt wird und dabei mehrere ersonen gleichzeitig betroffen sind.

eispiel 2
er nternehmer weist gleichzeitig fünf raftfahrer und raftfahrerinnen an  ihre Fah

rerkarten nicht in den vorgesehenen teckplatz des digitalen Fahrtenschreibers zu ste
cken. Er begeht damit einen ersto gegen rtikel  bsatz 1 erordnung E  r. 
1 / 14 die eine rdnungswidrigkeit gemä    F ersG in erbindung mit   b
satz 1 r. F ers darstellt. In diesem Fall wird auch nur eine Geldbu e festgesetzt  
wobei der egelsatz nach ummer .1 zu erhöhen ist.

Ein Versto  und kein Fall von ateinheit liegen auch in folgenden onstellationen vor:

eispiel 3  
Ein Fahrer unterbricht seine Fahrt nicht nach einer Lenkdauer von 4 tunden  son
dern erst nach einer Lenkdauer von  tunden. Er legt dann eine Fahrtunterbrechung 
von  inuten ein. Es liegt ein Versto gegen rtikel  atz 1 der erordnung EG  

r. 1/  und damit eine rdnungswidrigkeit gemä   a bsatz  r. 1 F ersG 
vor.
In der versp teten Einlegung einer Fahrtunterbrechung liegt nicht die glei hzeitige 
Verk rzung der nterbrechung auf null im vorangegangenen eitraum. enn die ver
spätete Fahrtunterbrechung  wie hier  die vorgeschriebene auer 4  inuten  erreicht
so liegt nur ein ersto  vor LG ldenburg  Beschluss vom . anuar 11  z.  

s s /11 . Ein zusätzlicher ersto  und letztlich ein Fall von ateinheit läge nur dann 
vor  wenn die verspätete Fahrtunterbrechung nicht die indestvoraussetzungen aus 

rtikel  der erordnung EG  r. 1/  erfüllt hätte.

eispiel 4
Ein Fahrer hat in einem überprüften eitraum von  agen mehrere erstö e gegen 
die Lenk und uhezeiten begangen. er für den Betroffenen verantwortliche nter
nehmer hat die ihm obliegenden ontroll und berwachungspflichten regelmä ige 
Belehrungen und ontrollen  nicht ausgeübt und damit die erstö e zumindest billi
gend in auf genommen. Es liegt damit ein ersto  des nternehmers gegen  a 

bsatz 1 r.  F ersG vor. er nternehmer haftet bei erstö en seines Fahrers nicht 
für eden ersto  einzeln  sondern es handelt sich um einen einheitli hen Versto
gegen die ufsichtspflicht durch nterlassen. Eine äsur bzgl. der einheitlichen ber
wachungspflicht des nternehmers ist regelmä ig spätestens nach  agen vorzu
nehmen LG Frankfurt am ain  Beschluss vom 1 . uli 1  z.  s i /1 . 

ach diesem eitraum beginnt ein neuer zu den vorangegangenen erstö en in at
mehrheit stehender ufsichtspflichtversto .

Ebenso wenig ist ein Fall von ateinheit allein deshalb gegeben  weil ein Fahrer mehrere 
erstö e innerhalb eines age eitraums begangen hat. er von einer Behörde festge

legte berprüfungszeitraum bewirkt nicht  dass alle innerhalb dieses eitraums liegenden 
erstö e als eine at im inne von  4  iG   4 t  anzusehen sind BG  Beschluss 

vom 1 . eptember 1  z. 4 t  /1 .

eispiel 4a:
Bei einer tra enkontrolle am . ezember wird festgestellt  dass ein Fahrer am . 
und 11. ezember die zulässige tägliche Lenkzeit überschritten und am 1 . und . 

ezember die indestdauer der täglichen uhezeit unterschritten hat. u erdem hat er 
am . ezember die orschriften über die Fahrtunterbrechung verletzt. war fallen alle 
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diese erstö e in denselben age eitraum. ies ändert aber nichts daran  dass es 
sich eweils um selbständige andlungen bzw. nterlassungen im inne des   iG 
handelt  für die ein Bu geld eweils gesondert festzusetzen ist.

ufgrund diverser Gerichtsentscheidungen kommt der Fortsetzungszusammenhang nicht 
mehr zur nwendung.

4. enn durch eine andlung nicht nur ein rechtswidriger ustand begründet  sondern auch 
bewusst oder unbewusst aufrechterhalten wird  handelt es sich um eine auerordnungs id-
rigkeit.

erden während des rechtswidrigen ustandes weitere erstö e begangen  so können 
diese zur auerordnungswidrigkeit in ateinheit stehen. Bei einer auerordnungswidrigkeit
beginnt die er ährungsfrist erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen ustandes.

eispiel 5
er nternehmer hat versäumt  notwendige eparaturen am Fahrtenschreiber durch

führen zu lassen. ie ichterfüllung der sich aus rtikel bsatz 1 nterabsatz 1 
erordnung E r. 1 / 14 ergebenden flicht ist ein auerdelikt  das von dem 
eitpunkt an  zu dem die eparatur hätte erfolgen müssen  bis zur erfolgten eparatur 

begangen wurde.

eispiel 6
Eine Fahrerin verstö t während einer Fahrt gegen die nschnallpflicht aus  1 a tra
enverkehrs rdnung t . udem überschreitet sie die ma imal zulässige öchst

geschwindigkeit gem.   bsatz  t  und verstö t gegen die flicht aus   bsatz
1 i. .m.  1 bsatz r. 1  F ers  berücksichtigungsfreie eiten zu belegen. er 

ersto  gegen das nlegen eines icherheitsgurtes bildet hier als auerordnungswid
rigkeit ein Bindeglied zu den weiteren erstö en LG amm  Beschluss vom 1 . ai 

 z. 4 s i / . wischen den erstö en besteht daher ateinheit.

eispiel
Ein Fahrer überschreitet die ma imal zulässige Lenkzeit in der oppelwoche nach r
tikel bsatz  der erordnung EG  r. 1/ . Innerhalb dieser oppelwoche legt 
der Fahrer verspätet Fahrtunterbrechungen ein und überschreitet die ma imal zulässige 
tägliche Lenkzeit. ie betreffenden täglichen Lenkzeiten sind Bestandteile der oppel
wochenlenkzeit. as berschreiten der höchstzulässigen täglichen Lenkzeit ist als tat
bestandserheblicher Beitrag zur oppelwochenlenkzeitüberschreitung einzuordnen. 

eitere erstö e in einem oppelwochenzeitraum werden durch die oppel o hen-
lenkzeit bers hreitung zu Tateinheit verklammert. war handelt es sich bei der op
pelwochenlenkzeitüberschreitung nicht um eine auerordnungswidrigkeit im eigentli
chen inne  allerdings ist sie mit einer solchen vergleichbar  da der atbestand an ein 
dauerhaftes erhalten anknüpft LG oblenz  Beschluss vom 1 . Februar 1  z.  

sBs /  vgl. auch LG Frankfurt am ain  Beschluss vom 1 . uli 1  z.  
s i 1 /1 . 

4. Tatmehrheit liegt vor  wenn der oder die Betroffene durch mehrere rechtlich selbstständige 
andlungen mehrere Bu geldvorschriften oder eine Bu geldvorschrift mehrmals verletzt 

hat. In diesen Fällen ergeht wie bei der ateinheit nur ein einziger Bu geldbescheid. edoch 
wird für ede rdnungswidrigkeit die Geldbu e gesondert festgesetzt.

eispiel 8
Ein Fahrer überschreitet die höchstzulässige tägliche Lenkzeit entgegen rtikel bsatz
1 der erordnung EG  r. 1/  indem er an einem ag 1  tunden und  inu
ten lenkt. n einem weiteren ag in der oche legt er eine Fahrtunterbrechung entge
gen rtikel  der erordnung EG  r. 1/  verspätet ein. eitere erstö e begeht 
der Fahrer im überprüften eitraum nicht.
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ie berschreitung der täglichen Lenkzeit durch den Fahrer und die verspätete Einle
gung einer Fahrtunterbrechung stehen in Tatmehrheit zueinander. Es besteht keine 
Identität einzelner andlungsteile. Ebenso besteht keine auerordnungswidrigkeit  wel
che die andlungen rechtlich verklammern würde.

5. ere hnung der Geldbu en

.1 Im Fall einer Gesetzesverletzung  bei der mehrere ersonen gleichzeitig betroffen sind siehe 
I.4.1 Beispiel  ist für die Berechnung der Geldbu e der egelsatz zugrunde zu legen und 
sodann für ede weitere betroffene erson um   aufgerundet auf volle Euro  zu erhöhen. 
Im Bescheid ist nur der Gesamtbetrag festzusetzen.

. Im Fall der Tateinheit ist grundsätzlich wie folgt zu verfahren:
unächst ist festzustellen  für welchen ersto  sich nach der konkreten Fallgestaltung bei 
nwendung des Bu und erwarnungsgeldkataloges der höchste Einzelbetrag ergibt. ie

ser höchste Einzelbetrag ist für die weitere Berechnung der Geldbu e zugrunde zu legen. 
em Einzelbetrag sind   aufgerundet auf volle Euro  der Bu geldbeträge hinzuzurech

nen  die für die erstö e gegen die sonstigen in die ateinheit eingeschlossenen rdnungs
widrigkeiten ausgewiesen sind. urde eine Bu geldvorschrift mehrmals verletzt  so ist für 
den ersten Fall der volle egelsatz und für die weiteren Fälle eweils   des egelsatzes 
zu berechnen. Bei ateinheit ist nur der Gesamtbetrag im Bescheid festzusetzen.

. Im Fall der Tatmehrheit sind getrennt für die einzelnen rdnungswidrigkeiten Geldbu en 
nach dem Bu und erwarnungsgeldkatalog in einem Bescheid festzusetzen. ie im Gesetz 
festgelegte öchstgrenze einer Geldbu e bezieht sich eweils nur auf die einzelnen Geldbu

en  edoch nicht auf den Gesamtbetrag. ie in den genannten echtsvorschriften festgeleg
ten öchstgrenzen für die Geldbu en dürfen durch die sich bei atmehrheit ergebende 

umme der Einzelbeträge überschritten werden.

6. esonderheiten 

.1 Besondere ersonengruppen 

.1.1 andelt emand für einen anderen zum Beispiel als vertretungsberechtigtes rgan einer u
ristischen erson  als itglied eines solchen rgans  als vertretungsberechtigter Gesellschaf
ter oder Gesellschafterin einer ersonengesellschaft  als gesetzlicher ertreter oder ertre
terin oder als Beauftragter oder Beauftragte in einem Betrieb  sind die Bestimmungen des  
 iG in der eweils geltenden Fassung zu beachten.

.1. ach den oraussetzungen des   iG kann ungeachtet des  a bsatz  F ersG 
gegen uristische ersonen und ersonenvereinigungen eine Geldbu e festgesetzt werden. 

.1. er als Inhaber oder Inhaberin eines Betriebes oder nternehmens vorsätzlich oder fahrläs
sig die ufsichtsma nahmen unterlässt  die erforderlich sind  um in dem Betrieb oder nter
nehmen erstö e gegen flichten zu verhindern  die den Inhaber  die Inhaberin oder gleich
stehende ersonen treffen  handelt grundsätzlich im inne von  1  iG ordnungswidrig. 
Bei einer hndung ist der egelsatz anzuwenden  welcher für den auf Grund der unterlasse
nen ufsichtsma nahmen in dem Betrieb begangenen ersto gilt. 

.1.4 nternehmer  erlader  pediteur  eiseveranstalter oder Fahrervermittler müssen bei der 
vertraglichen ereinbarung eines Beförderungszeitplans sicherstellen  dass die europaweit 
geltenden egelungen zu den Lenk und uhezeiten im tra enverkehr erordnung EG  

r. 1/  im ahmen des Beförderungszeitplans eingehalten werden können. erstö e 
gegen diese flicht können nach  a bsatz  F ersG als rdnungswidrigkeit geahndet 
werden.
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. ehrfahrerbesatzung

In den Bu geldkatalogen werden in der egel die atbestände in usammenhang mit e 4
tunden eitraum  festgesetzt. Für die ehrfahrerbesatzung ist analog dann eweils der
tunden eitraum ma geblich.

. Einziehung des Wertes von Tatertr gen

.1 ach  a iG kann gegen den Betroffenen oder die Betroffene zum Beispiel als rbeit
geber/in  die Einziehung eines Geldbetrages bis zu der öhe angeordnet werden  die dem 

ert des Erlangten entspricht  wenn der oder die Betroffene durch eine mit Geldbu e be
drohte andlung oder für sie etwas erlangt und gegen den Betroffenen oder die Betroffene 
wegen der andlung eine Geldbu e nicht festgesetzt wird. ie Einziehung des ertes von 

aterträgen ist kein Bu geld  sondern eine a nahme eigener rt  mit der den betroffenen 
ersonen der ert des Erlangten wieder abgenommen wird. Für eine nordnung nach  a 

iG reicht eine rechtswidrige andlung  die nicht vorwerfbar begangen zu sein braucht 
vergleiche 1 bsatz  iG  aus. 

. at der oder die Betroffene einer mit Geldbu e bedrohten andlung für einen anderen ge
handelt zum Beispiel Geschäftsführer für die Gmb  Betriebsleiterin für Inhaberin des Be
triebes  und hat dieser Gmb  Betriebsinhaber  dadurch etwas erlangt  so kann nach  a

bsatz  iG gegen ihn Gmb  Betriebsinhaber  die Einziehung eines Geldbetrages bis 
zu der öhe angeordnet werden  die dem ert des Erlangten entspricht.

. In den Fällen der ummern .1 und .  kann gemä   a bsatz iG die Einziehung
selbstständig angeordnet werden  wenn gegen den Betroffenen oder die Betroffene ein Bu
geldverfahren nicht eingeleitet oder das Bu geldverfahren eingestellt wird.

8. Abs h p ung des irts ha tli hen Vorteils 

ach  1  iG besteht die öglichkeit eine Geldbu e zu verhängen  die sich aus einem 
Bu geldanteil zur hndung des begangenen nrechts  1  bsatz  iG  und der b
schöpfung des wirtschaftlichen orteils  1 bsatz 4 iG  zusammensetzt. orausset
zung ist  dass der atbestand der rdnungswidrigkeit rechtswidrig und vorwerfbar erfüllt 
wurde 1 bsatz 1 iG . ach  1  bsatz 4 iG und ggf.   bsatz  iG  kann 
dann der aus der at stammende wirtschaftliche orteil entzogen werden. er wirtschaftliche 

orteil ist dabei der Gewinn oder die ersparten notwendigen ufwendungen abzüglich aller 
notwendigen uslagen des nternehmers sog. ettoprinzip . ie in den genannten echts
vorschriften festgelegten öchstgrenzen für die Geldbu en dürfen bei bschöpfung des wirt
schaftlichen orteils überschritten werden.
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II. ere hnungsbeispiele

eispiel 1  
er nternehmer setzt einen raftfahrer in der eise ein  dass dieser einen Lastzug mit einer 

täglichen Lenkzeit von zwölf tunden fahren muss. m diesen atbestand zu verschleiern  weist 
der nternehmer ihn an  die Fahrerkarte nicht in den vorgesehenen teckplatz des digitalen Fahr
tenschreibers zu stecken.

Anmerkung
Bei einer ontrolle wird durch das uslesen der aten aus dem assenspeicher des digitalen 
Fahrtenschreibers aufgedeckt  dass die Fahrerkarte nicht gesteckt wurde. 

er nternehmer begeht damit einen ersto gegen rtikel  bsatz 1 erordnung EG  r. 
1/ rtikel  bsatz 1 erordnung E  r. 1 / 14 in erbindung mit   F ersG in er

bindung mit   bsatz 1 r.  F ers   a bsatz 1 r.  F ersG und 1  iG. Es besteht
ateinheit.

wischen beiden uwiderhandlungen besteht ateinheit. at der nternehmer 1  raftfahrer in 
dieser eise eingesetzt  so hat er gleichfalls durch eine andlung nur einmal die genannten or
schriften tateinheitlich verletzt.

1.1. u ber ksi htigende u geldbetr ge Fahrl ssig Vorsatz
Lfd. r. 1 des atalogs palte  zur erord
nung EG  r. 1/  ichteinhaltung der 
höchstzulässigen täglichen Lenkzeit von 1  tun
den   e  tunde bei orsatz

1   

Lfd. r. 4 des atalogs palte  zur erord
nung E r. 1 / 14 ichtverwendung des 
Fahrtenschreibers  bei orsatz

  

1.2. ere hnung der Geldbu e
öchster Einzelbetrag   
azu  vgl. r. .  aus den übrigen Einzelbe

trägen
 1  

Geldbu e 465,00 € 930,00 €

1.3. etrag der Geldbu e bei 10 ra t ahrern.
usgangsbetrag Geldbetrag für 1 Fahrer vgl. . 4   
azu  vgl. r. .1  vom usgangsbetrag .1 .

Geldbu e 3.604,00 € .208,00 €

eispiel 2
er nternehmer weist gleichzeitig fünf raftfahrer an  ihre Fahrerkarten nicht in den vorgesehenen 
teckplatz des digitalen Fahrtenschreibers zu stecken. Er begeht damit einen ersto gegen rtikel 
 bsatz 1 erordnung E  r. 1 / 14  der eine rdnungswidrigkeit gemä    F ersG in 

erbindung mit   bsatz 1 r.  F ers darstellt. In diesem Fall wird auch nur eine Geldbu e 
festgesetzt  wobei der egelsatz nach ummer .1 zu erhöhen ist.

2.1. u ber ksi htigende u geldbetr ge Fahrl ssig Vorsatz
Lfd. r. 4 des atalogs palte  zur erord
nung E  r. 1 / 14 ichtverwendung des 
Fahrtenschreibers   bei orsatz
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2.2. ere hnung der Geldbu e
egelsatz für 1 Fahrer   
azu 4  vgl. r. .1  aus den übrigen Einzel

beträgen
1.1  .  

Geldbu e 1.500,00 € 3.000,00 €

eispiel 3  
Ein raftfahrer vergisst an einem ag die Fahrerkarte zu stecken. n einem anderen ag überschrei
tet er die öchstdauer der täglichen Lenkzeit von 1  tunden um  tunden. er raftfahrer begeht 
e einen ersto gegen rtikel  bsatz 1 erordnung E r. 1 / 14 sowie gegen rtikel
bsatz 1 atz  erordnung EG  r. 1/  in erbindung mit  a F ersG und   F ersG in 
erbindung mit   bsatz  r. 1 F ers . Es liegt atmehrheit vor.

3.1. u ber ksi htigende u geldbetr ge Fahrl ssig Vorsatz
Lfd. r. 1 des atalogs palte F  zur erord
nung EG  r. 1/  ichteinhaltung der 
höchstzulässigen täglichen Lenkzeit von 1  tun
den

1   
e  tunde

  
   e  tunde

Lfd. r. 4 des atalogs  palte F  zur erord
nung E  r. 1 / 14 ichtverwendung des 
Fahrtenschreibers e 4 tunden eitraum 
bei orsatz

1   

3.2. ere hnung der Geldbu e 
(vgl. Nr. 5.3)

 tunden Lenkzeitüberschreitung 4 1  bzw. 
 

 1  

ichtverwendung des Fahrtenschreibers 1   

Geldbu e 185,00 € 3 0,00 €

Hinweis:

.
. . .

III. Ver arnungen bei Verst en gegen das Fahrpersonalgesetz

1. Allgemeines

ie erfolgung und hndung von rdnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemä en Ermessen der er
folgungsbehörde pportunitätsgrundsatz  4  bsatz 1 atz  iG . Bei geringfügigen rd
nungswidrigkeiten kann die erwaltungsbehörde den Betroffenen oder die Betroffene verwarnen 
und ein erwarnungsgeld von bis Euro erheben bsatz 1 atz 1 iG .

it der erwarnung soll dem Betroffenen oder der Betroffenen sein bzw. ihr Fehlverhalten vorge
halten werden. ie ist daher mit einem inweis auf den ersto zu verbinden. b die rdnungs
widrigkeit geringfügig ist  richtet sich nach der Bedeutung der andlung und dem Grad der or
werfbarkeit. abei kommt es auf eine Gesamtbetrachtung an  auch bei einem gewichtigen ersto  
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kann die rdnungswidrigkeit wegen geringer orwerfbarkeit insgesamt geringfügig sein. Geringfü
gigkeit ist grundsätzlich dann anzunehmen  wenn sich aus dem Bu und erwarnungsgeldkatalog 

auch unter Berücksichtigung von I. ummer  und ummer  ein Betrag von höchstens 
Euro ergäbe.

In den egelsätzen wird weiterhin von einer egel erwarnungsgeldhöhe von Euro für den 
Fahrerversto  ausgegangen. Im Einzelfall kann das erwarnungsgeld niedriger oder höher zwi
schen und Euro  festgelegt werden.

enn bei nternehmerverstö en ein erwarnungsgeld in Frage kommt  sollte in der egel der 
a imalbetrag von Euro ausgeschöpft werden. 

2. Voraussetzungen

er Fahrer oder die Fahrerin muss für die rdnungswidrigkeit als betroffene erson in Frage kom
men  das hei t  er oder sie muss ordnungswidrig gehandelt haben und für den ersto verantwort
lich sein. erstö t ein selbstfahrender nternehmer oder eine selbstfahrende nternehmerin ge
gen die orschriften  deren Beachtung nur einem Fahrer obliegt  so ist er oder sie insoweit nicht 
als nternehmer/ nternehmerin  sondern als Fahrer bzw. Fahrerin zu behandeln. 

ie rdnungswidrigkeit muss ihrer rt und ihrem mfang nach geringfügig sein. ls geringfügig 
werden die im Bu und erwarnungsgeldkatalog genannten atbestände angesehen  unabhängig 
davon  ob sie vorsätzlich oder fahrlässig begangen worden sind. ie rdnungswidrigkeit wird nicht 
als geringfügig angesehen  wenn bekannt ist  dass diese bei dem Fahrpersonal oder im Betrieb 
des nternehmens wiederholt vorkommt. Eine erwarnung ist nicht auszusprechen  wenn sie un
zweckmä ig erscheint. 

oweit ergänzende erwaltungsbestimmungen fehlen  hat die erwaltungsbehörde die Frage  ob 
eine rdnungswidrigkeit geringfügig ist  nach pflichtgemä em Ermessen zu beurteilen. Liegen 
mehrere erstö e vor  die eweils für sich mit einem erwarnungsgeld zu ahnden sind  ist in der 

egel ein Bu geldverfahren einzuleiten.

ie im Bu und erwarnungsgeldkatalog festgesetzten erwarnungsgelder sind egelsätze für 
vorsätzliche Begehung. 

IV. Einspru h

Beabsichtigt die erwaltungsbehörde  in der auptverhandlung die Gesichtspunkte vorzubringen  
die von ihrem tandpunkt für die Entscheidung von Bedeutung sind   iG  so teilt sie diese 
bei der bersendung der kten   bsatz  iG  der taatsanwaltschaft mit und bittet sie  auf 
eine Beteiligung nach   iG hinzuwirken. ält die erwaltungsbehörde die eilnahme der

taatsanwaltschaft an der auptverhandlung für notwendig  so regt sie diese an. or bersendung 
der kten nach   bsatz  iG ist einem ntrag auf Gewährung der kteneinsicht  14  

bsatz 1 trafprozessordnung  durch einen bevollmächtigten echtsanwalt zu entsprechen.
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. u - und Ver arnungsgeldkataloge des nderauss husses r Arbeits-
s hutz und Si herheitste hnik zum Fahrpersonalre ht

I. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e gegen die 
Verordnung (EG) Nr. 561/20061

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

An orderungen an das Fahrpersonal

1 1 einen chaffner oder Beifahrer 
vor Erreichen des indestal
ters einsetzt.

e Beifahrer oder chaffner
e angefangenen 4 tunden
eitraum 

Artikel 5 Absatz 1 oder 2 

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 1

50,- €

Verst e gegen die Vors hri ten ber enkzeiten, 
Ruhezeiten und Unterbre hungen

1 die zulässige tägliche Lenk
zeit von 9 Stunden nicht 
einhält.

Bei berschreiten bis zu  
inuten 

Bei berschreiten von mehr 
als 1 tunde bis zu  tun
den e angefangene  

tunde 

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefan
gene  tunde

Artikel 6 Absatz 1 Satz 1

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die zu
lässige tägliche Lenkzeit von 9
Stunden eingehalten wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde

Artikel 6 Absatz 1 Satz 1

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

erordnung EG  r. 1/  des Europäischen arlaments und des ates vom 1 . ärz  zur ar
monisierung bestimmter ozialvorschriften im tra enverkehr und zur nderung der erordnungen E G  

r. 1/  und EG  r. 1 /  des ates sowie zur ufhebung der erordnung E G  r. /  des 
ates mtsblatt der Europäischen nion L 1  . 1 ff.  die zuletzt durch die erordnung E  r. 

1 / 14 des Europäischen arlaments und des ates vom 4. Februar 14 über Fahrtenschreiber im 
tra enverkehr  zur ufhebung der erordnung E G  r. 1/  des ates über den Fahrtenschreiber

im tra enverkehr und zur nderung der erordnung EG  r. 1/  des Europäischen arlaments und 
des ates zur armonisierung bestimmter ozialvorschriften im tra enverkehr geändert worden ist und 
am . uli 1  mtsblatt der Europäischen nion L 1  .  berichtigt worden ist.
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

1 die zulässige tägliche Lenk
zeit von 10 Stunden nicht 
einhält.

Bei berschreiten bis zu  
inuten

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefan
gene  tunde 

Artikel 6 Absatz 1 Satz 2

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die zu
lässige tägliche Lenkzeit von 
10 Stunden eingehalten wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde 

Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

1 4 die wöchentliche Lenkzeit 
von  tunden nicht ein
hält .

Bei berschreiten bis zu  
tunden 

Bei einer wöchentlichen 
Lenkzeit von  bis 

tunden e angefangene 
tunde

Bei mehr als tunden e 
angefangene tunde

Artikel 6 Absatz 2

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die wö
chentliche Lenkzeit von  

tunden eingehalten wird.

Bei einer wöchentlichen Lenk
zeit bis zu tunden e ange
fangene tunde

Bei mehr als tunden e an
gefangene tunde

Artikel 6 Absatz 2

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

1 die Gesamtlenkzeit von  
tunden während zweier 

aufeinander folgender o
chen nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  
tunden 

Bei einer Gesamtlenkzeit 
von mehr als 92 bis 105
Stunden e angefangene 

tunde

Bei mehr als 105 Stunden
e angefangene tunde 

Artikel 6 Absatz 3

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die Ge
samtlenkzeit von  tunden
während zweier aufeinander 
folgender ochen eingehalten 
wird.

Bei einer Gesamtlenkzeit bis 
zu 105 Stunden e angefan
gene tunde

Bei mehr als 105 Stunden e 
angefangene tunde 

Artikel 6 Absatz 3

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

inweis:  tunden rbeitszeit dürfen nicht überschritten werden  vgl.  1a rb G  vgl. auch L
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

1 die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. ie Lenkdauer 
wurde nicht zum vorge
schriebenen eitpunkt un
terbrochen.

Bei berschreiten bis zu  
inuten

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefan
gene weitere  tunde 

Artikel  Satz 1

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt unterbrochen.

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefangene 
weitere  tunde 

Artikel  Satz 1

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

1 die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. ie Lenkdauer 
wurde nicht in der vorge
schriebenen auer unter
brochen.

Bei nterschreiten bis zu 
1  inuten 

Bei nterschreiten von 
mehr als 1  inuten und e 
angefangene weitere  

tunde

Artikel  Satz 1

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde 
nicht in der vorgeschriebenen 

auer unterbrochen.

Bei nterschreiten bis zu 
1  inuten 

Bei nterschreiten von mehr 
als 1  inuten und e angefan
gene weitere  tunde 

Artikel  Satz 1 

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

1 die täglichen uhezeiten in 
einem 4 oder tun
den eitraum nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 
einer tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene 
tunde 

Bei nterschreiten von 
mehr als  tunden e an
gefangene tunde 

Artikel 8 Absatz 2 oder 5 

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die tägli
chen uhezeiten in einem 4
oder tunden eitraum ein
gehalten werden.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

tunde 

Artikel 8 Absatz 2 oder 5 

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

1 die Bestimmungen über die 
Einhaltung der uhezeiten 
in zwei aufeinander folgen
den ochen nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 
einer tunde

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz 6

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Ein
haltung der uhezeiten in zwei 
aufeinander folgenden o
chen eingehalten werden.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz 6

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

11 die wöchentliche uhezeit 
nicht zum vorgeschriebe
nen eitpunkt einlegt.

Bei berschreiten 
bis zu  tunden

Bei berschreiten 
von  bis 1  tunden

ehr als 1  tunden bis 4 
tunden

Bei berschreiten von mehr 
als 4 tunden für eden 
weiteren angefangenem 4

tunden eitraum

Artikel 8 Absatz 6 Unter-
absatz 2 und Artikel 8 Ab-
satz 6a

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

60,- €

90,- €

90,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die wö
chentliche uhezeit eingehal
ten werden. ie wöchentliche 

uhezeit wurde nicht zum vor
geschriebenen eitpunkt ein
gelegt.

Bei berschreiten 
von  bis 1  tunden

ehr als 1  tunden bis 4 
tunden

Bei berschreiten von mehr 
als 4 tunden für eden wei
teren angefangenem 4 tun
den eitraum

Artikel 8 Absatz 6 Unterab-
satz 2 und Artikel 8 Absatz 
6a

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

180,- €

2 0,- €

2 0,- €

111 die vorgeschriebene in
destdauer der regelmä i
gen wöchentlichen uhe
zeit nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von 
mehr als  tunden e an
gefangener tunde 

Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4

u hstabe h

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die vor
geschriebene indestdauer 
der regelmä igen wöchentli
chen uhezeit eingehalten 
wird.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

Artikel 8 Absatz 6 in Verbin-
dung mit Artikel 4 u h-
stabe h

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

4
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

11 die vorgeschriebene in
destdauer der reduzierten 
wöchentlichen uhezeit 
nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von 
mehr als  tunden e an
gefangener tunde 

Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4

u hstabe h 

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die vor
geschriebene indestdauer 
der reduzierten wöchentlichen 

uhezeit eingehalten wird.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

Artikel 8 Absatz 6 in Verbin-
dung mit Artikel 4 u h-
stabe h

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

180,- €

11 die regelmä ige wöchentli
che uhezeit im Fahrzeug
oder an einem rt ohne ge
eignete chlafmöglichkeit 
verbringt. 

oweit die regelmä ige wö
chentliche uhezeit nach 

rtikel  bsatz  nicht ein
gehalten ist  weil diese im 
Fahrzeug oder an einem 

rt ohne geeignete chlaf
möglichkeit verbracht wird  
ist bei der Bemessung des 
Bu geldes nach lfd. r.111 
regelmä ig ein nterschrei
ten von 1  tunden anzu
setzen  da dies der durch
schnittlichen chlafzeit in
nerhalb der regelmä igen 
wöchentlichen uhezeit 
entspricht

Artikel 8 Absatz 6 

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit 
§ 8a Absatz 2 
Satz 2

nicht dafür sorgt  dass das 
Fahrpersonal die regelmä ige 
wöchentliche uhezeit au er
halb des Fahrzeugs an einem 

rt mit geeigneter chlafmög
lichkeit verbringt. 

oweit die regelmä ige wö
chentliche uhezeit nach rti
kel  bsatz  nicht eingehal
ten ist  weil diese im Fahrzeug 
oder an einem rt ohne geeig
nete chlafmöglichkeit ver
bracht wird  ist bei der Bemes
sung des Bu geldes nach lfd. 

r.111 regelmä ig ein nter
schreiten von 1  tunden an
zusetzen  da dies der durch
schnittlichen chlafzeit inner
halb der regelmä igen wö
chentlichen uhezeit ent
spricht

Artikel 8 Absatz 6 

§ 8a Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 in 
Verbindung mit 
§ 8a Absatz 1 
Satz 2
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

114 den usgleich für eine re
duzierte wöchentliche u
hezeit nicht mit einer ande
ren uhezeit von mindes
tens  tunden verbindet.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde 

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz  in Ver-
bindung mit Artikel 4

u hstabe h

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass der 
usgleich für eine reduzierte 

wöchentliche uhezeit mit ei
ner anderen uhezeit von min
destens  tunden verbunden 
wird.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz  in Verbin-
dung mit Artikel 4 u h-
stabe h

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 2

90,- €

11 andere rbeits oder Bereit
schaftszeiten nicht festhält.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 6 Absatz 5

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 2

bis zu 250,- €

11 rt und Grund der bwei
chung von den Bestimmun
gen nicht vermerkt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 12 Satz 2

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 3

50,- €

Verst e gegen die Vors hri ten ber inien ahrpl ne 
und Arbeitszeitpl ne

11 einen uszug aus dem r
beitszeitplan oder eine us
fertigung des Linienfahr
plans nicht mit sich führt.

e Fall

Artikel 16 Absatz 2 Unter-
absatz 2

§ 8a Absatz 2
Satz 1 Nr. 4

100,- €

11 einen Linienfahrplan oder ei
nen rbeitszeitplan nicht  nicht 
richtig oder nicht vollständig 
erstellt. 

e Fall

Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 in 
Verbindung mit Absatz 3

u hstabe a albsatz 1

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 3

500,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EG) Nr. 561/2006

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8a Absatz 2 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer 

F ersG
rdnungswidrig nach 

§ 8a Absatz 1 Fahrpersonal-
gesetz handelt  wer

F ersG

11 einen rbeitszeitplan nicht o
der nicht mindestens ein ahr 
aufbewahrt. 

e Fall

Artikel 16 Absatz 3 u h-
stabe 

§ 8a Absatz 1
Satz 1 Nr. 4

500,- €

1 als nternehmer  erlader  
pediteur  eiseveranstalter

oder Fahrervermittler einen 
Beförderungszeitplan vertrag
lich vereinbart und nicht si
cherstellt  dass dieser Beför
derungszeitplan nicht gegen 
eine in  a bsatz  r. 1 ge
nannte orschrift verstö t.

e vorschriftswidrigen Beförde
rungszeitplan für edes be
troffene Fahrzeug und für e
den ag  an dem der lan in 

raft war.

Artikel 10 Absatz 4

§ 8a Absatz 3

250,- €

indestens 
500,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

.

III. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e gegen die 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

Verst e gegen die Vors hri ten betre end den Einbau, die enutzung, die Pr ung und die 
ontrolle von Fahrtens hreibern

1 einen Fahrtenschreiber nicht
benutzt. 

e 4 tunden eitraum

Artikel 3 Absatz 1

§ 23 Absatz 2
Nr. 1

250,- €

nicht für die Benutzung des 
Fahrtenschreibers sorgt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 3 Absatz 1

§ 23 Absatz 1
Nr. 1

1000,- €

1a einen Fahrtenschreiber nicht 
einbaut.

e Fall

Artikel 3 Absatz 1

§ 23 Absatz 1 
Nr. 1

1.500,- €

eine andere4  eine defekte o
der eine ungültige Fahrerkarte 
benutzt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

Artikel 2 Absatz 2

§ 23 Absatz 2 
Nr. 1a

250,- €

5,- €

ohne Fahrerkarte die Fahrt 
länger als 1  age ohne Be
rechtigung fortsetzt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 29 Absatz 5

§ 23 Absatz 2 
Nr. 1b

50,- €

4 nicht für das einwandfreie
Funktionieren des Fahrten
schreibers oder die ordnungs
gemä e Benutzung des Fahr
tenschreibers oder der Fahrer
karte oder des chaublattes 
sorgt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 32 Absatz 1

§ 23 Absatz 2
Nr. 2

250,- €

nicht für das einwandfreie
Funktionieren des Fahrten
schreibers oder die ord
nungsgemä e Benutzung 
des Fahrtenschreibers oder 
der Fahrerkarte oder des 

chaublattes sorgt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 32 Absatz 1

§ 23 Absatz 1
Nr. 2

50,- €

Im Februar 14 hat das Europäische arlament die neue europäische erordnung über Fahrtenschrei
ber im tra enverkehr erordnung E  r. 1 / 14  E  mtsblatt 14  L /1 ff  veröffentlicht  die 

chritt für chritt die erordnung E G  r. 1/  des ates über den Fahrtenschreiber ontrollgerät im 
tra enverkehr abgelöst hat.

4 ie erwendung einer anderen Fahrerkarte wird nur dann als rdnungswidrigkeit geahndet  wenn der 
ersto  nicht als traftat von der taatsanwaltschaft verfolgt wird.
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

das Fahrzeug mit mehr als 
nur einem einzigen Fahrten
schreiber ausrüstet.

e Fall

Artikel 32 Absatz 4

§ 23 Absatz 1 
Nr. 2a 

10.000,- Euro 

eine ausreichende nzahl 
chaublätter nicht aushän

digt.

e angefangene oche

Artikel 33 Absatz 1
Unterabsatz 2 Satz 1

§ 23 Absatz 1
Nr. 3

500,- €

ein chaublatt aushändigt  
das sich für den eingebauten 
Fahrtenschreiber nicht eig
net.

e angefangene oche 

Artikel 33 Absatz 1
Unterabsatz 2 Satz 2

§ 23 Absatz 1
Nr. 4

500,- €

nicht dafür orge trägt  dass 
der genannte usdruck ord
nungsgemä  erfolgen kann.

er usdruck konnte 
nicht/nicht vollständig erstellt 
werden  die aten konnten 
aber auf andere eise be
schafft werden.

e 4 tunden eitraum

er usdruck konnte nicht er
stellt werden  ontrolle war 
nicht möglich.

e 4 tunden eitraum

Artikel 33 Absatz 1
Unterabsatz 3

§ 23 Absatz 2
Nr. 3

5,- €

250,- €

nicht dafür orge trägt  dass 
im Falle der ontrolle der ge
nannte usdruck ordnungs
gemä  erfolgen kann.

er usdruck konnte 
nicht/nicht vollständig erstellt 
werden  die aten konnten 
aber auf andere eise be
schafft werden.

e 4 tunden eitraum

er usdruck konnte nicht 
erstellt werden  ontrolle war 
nicht möglich.

e 4 tunden eitraum

Artikel 33 Absatz 1
Unterabsatz 3

§ 23 Absatz 1
Nr. 5

15,- €

50,- €

ein chaublatt oder einen 
usdruck nicht oder nicht in 

der vorgeschriebenen eise 
aufbewahrt. 

e 4 tunden eitraum 

ontrolle war nicht möglich.

Artikel 33 Absatz 2 
Satz 1

§ 23 Absatz 1
Nr. 5a

15,- €

50,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

1 chaublätter  nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt bzw. aus
händigt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 33 Absatz 2
Satz 3

§ 23 Absatz 1
Nr. 6

50,- €

11 eine eparatur nicht recht
zeitig durchführen lässt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 3 Absatz 1
Unterabsatz 1

§ 23 Absatz 1
Nr. 

250,- €

1 eine eparatur nicht oder 
nicht richtig durchführen 
lässt.

e Fall 

Artikel 3 Absatz 1
Unterabsatz 2

§ 23 Absatz 1
Nr. 

1.000,- €

1 kein chaublatt oder keine 
Fahrerkarte benutzt oder nicht 
von Beginn an benutzt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 34 Absatz 1 

§ 23 Absatz 2
Nr. 4

250,- €

14 ein chaublatt oder eine Fah
rerkarte vorzeitig entnimmt o
der eine Fahrerkarte oder ein 

chaublatt über den zulässi
gen eitraum hinaus verwen
det.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

Artikel 34 Absatz 1 

§ 23 Absatz 2
Nr. 5  Nr. 6

250,- €

5,- €

Ver arnungsgeld
30,- €

1 Eintragungen auf dem chau
blatt oder in dem Fahrten
schreiber für eiten in denen 
sich der Fahrer nicht im Fahr
zeug aufhält  nicht  nicht rich
tig  nicht vollständig oder nicht 
in der vorgeschriebenen 

eise vornimmt.

§ 23 Absatz 2
Nr. 

1
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird 

Artikel 34 Absatz 3 

250,- €

5,- €

1 auf den chaublättern nicht 
die erforderlichen nderungen 
vornimmt  wenn sich mehr als 
ein Fahrer im Fahrzeug befin
det  so dass die in nhang I 

iffer II ummern 1 bis  ge
nannten ngaben auf dem 

chaublatt des Fahrers  der 
tatsächlich lenkt  aufgezeich
net werden. 

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

Artikel 34 Absatz 4 Unterab-
satz 2

§ 23 Absatz 2
Nr. 

250,- €

5,- €

Ver arnungsgeld
30,- €

1 nicht sicherstellt  dass die Fah
rerkarte im richtigen teckplatz 
eingeschoben ist.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

Artikel 34 Absatz 4 Unterab-
satz 1

§ 23 Absatz 2 
Nr. 8

250,- €

5,- €

Ver arnungsgeld
30,- €

1 nicht darauf achtet  dass die 
eitmarkierung auf dem 
chaublatt mit der gesetzli

chen eit des Landes überein
stimmt  in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist
oder die chaltvorrichtung des 
Fahrtenschreibers nicht nicht 

§ 23 Absatz 2 
Nr. 9  Nr. 10

11
1576



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

richtig oder nicht zu Beginn 
der in rtikel 4 bsatz  
Buchstabe b iffern ii  iii und iv 
genannten eiten betätigt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

Artikel 34 Absatz 5 

250,- €

5,- €

Ver arnungsgeld
30,- €

1 chaublätter nicht  nicht rich
tig  nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig beschriftet.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird 

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

Artikel 34 Absatz 6 

§ 23 Absatz 2
Nr. , Nr. 11

250,- €

5,- €

Ver arnungsgeld
30,- €

ein mbol nicht nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig in den 
Fahrtenschreiber eingibt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 34 Absatz  

§ 23 Absatz 2
Nr. 12

5,- €

1 einen usdruck nicht oder 
nicht rechtzeitig fertigt oder 
eine dort genannte ngabe o
der eine dort genannte eit 
nicht  nicht richtig  nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig 
einträgt oder eine nterschrift 
nicht oder nicht rechtzeitig an
bringt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

Artikel 35 Absatz 2

§ 23 Absatz 2 
Nr. 13

250,- €

5,- €

1
1577



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u h-
stabe b Fahrpersonalge-
setz handelt  wer

F ers

ein chaublatt  die Fahrer
karte  einen usdruck oder 
eine handschriftliche ufzeich
nung nicht oder nicht rechtzei
tig vorlegt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

Artikel 36 Absatz 1 oder 2

§ 23 Absatz 2
Nr. 14

250,- €

5,- €

bei Betriebsstörung des Fahr
tenschreibers die vorgeschrie
benen Eintragungen nicht  
nicht richtig  nicht vollständig 
oder nicht für die vorgeschrie
bene auer macht.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine 

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

Artikel 3  Absatz 2

§ 23 Absatz 2
Nr. 15

250,- €

5,- €

4 die auf dem chaublatt aufge
zeichneten aten oder die im 
Fahrtenschreiber und/oder auf 
der Fahrerkarte gespeicherten 
oder von diesen heruntergela
denen aten verfälscht  ver
schleiert  unterdrückt oder ver
nichtet.

e 4 tunden eitraum

Artikel 32 Absatz 3

§ 23 Absatz 4

250,- €

die auf dem chaublatt auf
gezeichneten aten oder die 
im Fahrtenschreiber und/o
der auf der Fahrerkarte ge
speicherten oder von diesen 
heruntergeladenen aten 
verfälscht  verschleiert  un
terdrückt oder vernichtet.

e 4 tunden eitraum

Artikel 32 Absatz 3

§ 23 Absatz 4

1.000,- €

eine Einrichtung  durch die die 
ufzeichnungen des Fahrten

schreibers verändert werden 
können  im Fahrzeug bereit
hält oder verwendet.

e Fall

Artikel 32 Absatz 3

§ 23 Absatz 4

3.000,- €

eine Einrichtung  durch die 
die ufzeichnungen des 
Fahrtenschreibers verändert 
werden können  im Fahrzeug 
bereithält oder verwendet.

e Fall

Artikel 32 Absatz 3

§ 23 Absatz 4

15.000,- €

1
1578



Nds. MBl. Nr. 45/2019

IV. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e gegen das Fahrpersonalgesetz

Fahrpersonalgesetz (FPersG)

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

F ersG rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer

F ersG

Akkord- oder Pr mienentlohnung na h be rderter enge oder zur kgelegter Wegstre ke
4 1 ein itglied des Fahrpersonals 

nach der zurückgelegten Fahr
strecke oder der enge der be
förderten Güter entlohnt.

e Fall
er Bu geldbetrag muss in ei

nem angemessenen erhältnis 
zur in Betracht kommenden 
Lohnsumme und zu den erziel
ten orteilen stehen.

§ 3 Satz 1 

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 

2500,- €
bis 
500,- €

Ausk n te und Unterlagen
4 eine uskunft nicht  nicht rich

tig  nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder eine n
terlage nicht aushändigt.

e Fall

§ 4 Absatz 3 Satz 1

§ 8 Absatz 1
Nr. 2 

250,- €

eine uskunft nicht  nicht richtig  
nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder eine n
terlage nicht oder nicht rechtzei
tig aushändigt  nicht oder nicht 
rechtzeitig einsendet oder nicht 
oder nicht rechtzeitig zur erfü
gung stellt.

e Fall

§ 4 Absatz 3 Satz 1

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 d

50,- €

4 die aten der Fahrerkarte nicht  
nicht richtig oder nicht für die 
vorgeschriebene auer spei
chert.

ro Fahrer e 4 tunden eit
raum 

§ 4 Absatz 3 Satz 6

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 e

50,- €

4 4 die aten des assenspeichers 
nicht  nicht richtig oder nicht für 
die vorgeschriebene auer spei
chert.

ro Fahrzeug e 4 tunden
eitraum 

§ 4 Absatz 3 Satz 6

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 e

50,- €

4 ein chaublatt oder einen us
druck nicht oder nicht für die vor
geschriebene auer aufbewahrt.

ro chaublatt oder usdruck 

§ 4 Absatz 3 Satz 

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 

50,- €

14
1579



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalgesetz (FPersG)

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

F ersG rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer

F ersG

4 die aten nicht oder nicht bis 
zum 1. ärz des auf das a
lender ahr  in dem die ufbe
wahrungsfrist endet  folgenden 

alender ahres löscht  die 
chaublätter und die zu fertigen

den usdrucke nicht oder nicht 
rechtzeitig vernichtet.

e Fall

§ 4 Absatz 3 Satz 8 

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 g

500,- €

4 nicht dafür orge trägt  dass 
eine lückenlose okumentation 
und atensicherung erfolgt.

e 4 tunden eitraum 

§ 4 Absatz 3 Satz 9

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 h

50,- €

4 die aten sowie die chaublät
ter die zu fertigenden usdru
cke sowie die handschriftlichen 

ufzeichnungen nicht gegen 
erlust und Beschädigung si

chert.

e angefangene oche

§ 4 Absatz 3 Satz 9 

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 h

500,- €

4 chaublätter und ätigkeits
nachweise als itglied des 
Fahrpersonals nicht unverzüg
lich nach Beendigung der it
führpflicht dem nternehmer 
aushändigt.

Für edes nicht vorgelegte 
chaublatt bzw. eden nicht 

vorgelegten ätigkeitsnach
weis 

§ 4 Absatz 3 Satz 2

§ 8 Absatz 1
Nr. 2 d

50,- €

41 die Fahrerkarte zum opieren 
nicht oder nicht rechtzeitig zur 

erfügung stellt.

e Fall

§ 4 Absatz 3 Satz 4

§ 8 Absatz 1
Nr. 2 e

150,- €

411 eine a nahme nicht duldet.

e Fall

§ 4 Absatz 5 Satz 5

§ 8 Absatz 1
Nr. 2 

300,- €

eine a nahme nicht duldet.

e Fall

§ 4 Absatz 5 Satz 5

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 i

900,- €

1
1580



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalgesetz (FPersG)

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

F ersG rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 Fahrperso-
nalgesetz handelt  wer

F ersG

41 einer vollziehbaren nordnung 
zuwiderhandelt.

e Fall 

§ 5 Absatz 1 Satz 1
§ 5 Absatz 1a Satz 1 oder § 

§ 8 Absatz 1
Nr. 2 g

300,- €

einer vollziehbaren nordnung 
zuwiderhandelt.

e Fall 

§ 5 Absatz 1 Satz 1
§ 5 Absatz 1a Satz 1 oder § 

§ 8 Absatz 1
Nr. 1 

900,- €

1
1581



Nds. MBl. Nr. 45/2019

V. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e gegen die Fahrpersonalverordnung

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

Verst e gegen die Vors hri ten ber enkzeiten, Ruhezeiten und Unterbre hungen
1 die zulässige tägliche Lenkzeit

von 9 Stunden nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  
inuten 

Bei berschreiten von mehr 
als 1 tunde bis zu  tunden 
e angefangene  tunde 

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 
VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die zu
lässige tägliche Lenkzeit von 9
Stunden eingehalten wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 
VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

die zulässige tägliche Lenkzeit
von 10 Stunden nicht einhält.

Bei berschreiten von bis zu 
 inuten

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 
VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die zu
lässige tägliche Lenkzeit von 
10 Stunden eingehalten wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 
VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

die wöchentliche Lenkzeit von 
 tunden nicht einhält. 

Bei berschreiten von bis zu  
tunden 

Bei einer wöchentlichen Lenk
zeit von  bis  tunden e 
angefangene tunde

Bei mehr als  tunden e an
gefangene tunde

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 2 VO 
(EG) Nr. 561/2006 

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die wö
chentliche Lenkzeit von  

tunden eingehalten wird.

Bei einer wöchentlichen Lenk
zeit bis zu  tunden e ange
fangene tunde

Bei mehr als  tunden e an
gefangene tunde

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 2 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

1
1582



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

4 die Gesamtlenkzeit während 
zweier aufeinander folgenden 

ochen nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  
tunden 

Bei einer Gesamtlenkzeit von 
mehr als  bis 1  tunden 
e angefangene tunde

Bei mehr als 1  tunden e 
angefangene tunde

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 3 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die Ge
samtlenkzeit während zweier 
aufeinander folgenden o
chen eingehalten wird.

Bei einer Gesamtlenkzeit bis 
zu 1  tunden e angefan
gene tunde

Bei mehr als 1  tunden e 
angefangene tunde

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 3 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. ie Lenkdauer wurde 
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt unterbrochen.

Bei berschreiten bis zu  
inuten

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefangene 
weitere  tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel  Satz 1 VO (EG) 
Nr. 561/2006 

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde 
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt unterbrochen.

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefangene 
weitere  tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel  Satz 1 VO (EG) 
Nr. 561/2006 

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht 
einhält. ie Lenkdauer wurde 
nicht in der vorgeschriebenen 

auer unterbrochen.

Bei nterschreiten bis zu 1  
inuten 

Bei nterschreiten von mehr 
als 1  inuten und e angefan
gene weitere  tunde

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel  Satz 1 VO (EG) 
Nr. 561/2006 

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde 
nicht in der vorgeschriebenen 

auer unterbrochen.

Bei nterschreiten bis zu 1  
inuten 

Bei nterschreiten von mehr 
als 1  inuten und e angefan
gene weitere  tunde

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel  Satz 1 VO (EG) 
Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

die täglichen uhezeiten in ei
nem 4 oder tunden eit
raum nicht einhält.

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die tägli
chen uhezeiten in einem 4
oder tunden eitraum ein
gehalten werden.

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

1
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 2 oder 5 
VO (EG) Nr. 561/2006 

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 2 oder 5 
VO (EG) Nr. 561/2006

90,- €

180,- €

die Bestimmungen über die 
Einhaltung der uhezeiten in 
zwei aufeinander folgenden 

ochen nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten von mehr 
als 1 tunde e angefangene 
weitere tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Ein
haltung der uhezeiten in zwei 
aufeinander folgenden o
chen eingehalten werden.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

die wöchentliche uhezeit 
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt einlegt.

Bei berschreiten e angefan
genem 4 tunden eitraum

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 Unter-
absatz 2 VO (EG) Nr. 
561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die wö
chentliche uhezeit eingehal
ten werden. ie wöchentliche 

uhezeit wurde nicht zum vor
geschriebenen eitpunkt ein
gelegt.

Bei berschreiten e angefan
genem 4 tunden eitraum

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 Unter-
absatz 2 VO (EG) Nr. 
561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

180,- €

1 die vorgeschriebene indest
dauer der regelmä igen wö
chentlichen uhezeit nicht ein
hält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die vor
geschriebene indestdauer 
der regelmä igen wöchentli
chen uhezeit eingehalten 
wird.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

1
1584



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

60,- €

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

180,- €

11 die vorgeschriebene indest
dauer der reduzierten wö
chentlichen uhezeit nicht ein
hält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die vor
geschriebene indestdauer 
der reduzierten wöchentlichen 

uhezeit eingehalten wird.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 6 in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €

180,- €

11a die regelmä ige wöchentliche 
uhezeit im Fahrzeug ver

bringt. 

e vorschriftswidrig verbrach
ter uhezeit

Artikel 8 Absatz 8 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2 
Nr. 1

1.000,- €

nicht dafür sorgt  dass das 
Fahrpersonal die regelmä ige 
wöchentliche uhezeit au er
halb des Fahrzeugs verbringt. 

e vorschriftswidrig verbrach
ter uhezeit 

Artikel 8 Absatz 8 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1 
Nr. 1

3.000,- €

1 den usgleich für eine redu
zierte wöchentliche uhezeit 
nicht mit einer anderen uhe
zeit von mindestens  tunden 
verbindet.

Bei nterschreiten 
bis zu 1 tunde 

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

§ 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz  in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass der 
usgleich für eine reduzierte 

wöchentliche uhezeit mit ei
ner anderen uhezeit von min
destens  tunden verbunden 
wird.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

§ 1 Absatz 5 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz  in Ver-
bindung mit Artikel 4 u h-
stabe h VO (EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 1
Nr. 1

90,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

Verst e gegen die Vors hri ten ber die Arbeitszeitna h eise
1 andere rbeits oder Bereit

schaftszeiten nicht festhält.

e 4 tunden eitraum 

§ 1 Absatz 6 in Verbindung 
mit Artikel 6 Absatz 5 VO 
(EG) Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 2

is zu 250,- €

14 rt und Grund der bweichung 
von den Bestimmungen nicht 
vermerkt.

e 4 tunden eitraum

§ 1 Absatz 6 in Verbindung 
mit Artikel 12 Satz 2 VO (EG) 
Nr. 561/2006

§ 21 Absatz 2
Nr. 2

50,- €

1 ufzeichnungen nicht  nicht 
richtig oder nicht vollständig
führt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

§ 1 Absatz 6 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz  Satz 3

§ 21 Absatz 2
Nr. 2

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €

1 eine ufzeichnung oder ein 
chaublatt nicht mitführt oder 

nicht oder nicht rechtzeitig 
aushändigt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 1 Absatz 6 Satz 6 in Ver-
bindung mit Absatz  Satz 3

§ 21 Absatz 2
Nr. 2

250,- €

5,- €

1
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

1 geeignete ordrucke nicht  
nicht rechtzeitig oder in nicht 
ausreichender nzahl aushän
digt.

e Fall e Fahrer

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 1 in 
Verbindung mit Absatz
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 1a

250,- €

1 eine ufzeichnung oder ein 
chaublatt nicht oder nicht 

rechtzeitig prüft.

e nicht durchgeführter rü
fung 

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 2 in 
Verbindung mit Absatz
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 2 

250,- €

1 eine a nahme nicht oder 
nicht rechtzeitig ergreift.

e nicht ergriffene a nahme 

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 2 in 
Verbindung mit Absatz  
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 2

250,- €

ein chaublatt oder einen us
druck nicht oder nicht für die 
vorgeschriebene auer aufbe
wahrt.

ro chaublatt oder usdruck 

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 3 in 
Verbindung mit Absatz  
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr.2

50,- €

1 eine ufzeichnung oder ein 
chaublatt nicht vorlegt.

ro chaublatt oder usdruck 

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 3 in 
Verbindung mit Absatz  
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 2

50,- €

eine ufzeichnung oder ein 
chaublatt nicht rechtzeitig 

vorlegt.

e alendertag 

§ 1 Absatz 6 Satz  Nr. 3 in 
Verbindung mit Absatz  
Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 2

25,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

einen Fahrtenschreiber oder 
einen Fahrtschreiber nicht o
der nicht richtig betreibt.

e 4 tunden eitraum

§ 1 Absatz  Satz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 3

250,- €

4 die chicht oder die ausen 
auf dem chaublatt nicht  nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig 
vermerkt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber 
zweifelsfrei auswertbar

§ 1 Absatz  Satz 2

§ 21 Absatz 2
Nr. 4

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €

dem Fahrer chaublätter nicht 
oder nicht rechtzeitig aushän
digt.

e angefangene oche 

§ 1 Absatz  Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 3

500,- €

nicht dafür sorgt  dass der 
Fahrtenschreiber oder der 
Fahrtschreiber benutzt wird.

e 4 tunden eitraum

§ 1 Absatz  Satz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 3

50,- €

Einen uszug aus dem r
beitszeitplan oder eine usfer
tigung des Fahrplans nicht mit
führt. 

e Fall 

§ 1 Absatz 8 Satz 2

§ 21 Absatz 2
Nr. 5a 

100,- €

einen Fahrplan oder einen r
beitszeitplan nicht  nicht richtig  
nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstellt oder nicht o
der nicht mindestens ein ahr 
aufbewahrt. 

e Fall

§ 1 Absatz 8 Satz 1

§ 21 Absatz 1
Nr. 3a

500,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

die chaublätter nicht mitführt 
oder nicht oder nicht rechtzei
tig zur rüfung aushändigt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist 

ontrolle erschwert wird 

§ 1 Absatz  Satz 4

§ 21 Absatz 2
Nr. 5

250,- €

5,- €

einen Fahrtenschreiber nicht 
oder nicht richtig bedient oder 
die Benutzerführung nicht oder 
nicht richtig beachtet.

e 4 tunden eitraum

§ 2 Absatz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 6

250,- €

1 andere rbeiten  Bereit
schaftszeiten  rbeitsunterbre
chungen  agesruhezeiten auf 
der Fahrerkarte nicht  nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig 
einträgt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 2 Absatz 2

§ 21 Absatz 2
Nr. 

250,- €

5,- €

einen usdruck nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 2 Absatz 3 Satz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 9

250,- €

5,- €

bei Einsatz eines ietfahrzeu
ges nicht sicherstellt  dass die 

aten des Fahrzeugspeichers 
übertragen und gespeichert 
werden.

ro Fahrzeug e oche im 
ersten onat und 

§ 21 Absatz 1
Nr. 4

3 5,- €

4
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Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

im nschluss pro Fahrzeug für 
eden weiteren onat

§ 2 Absatz 4 Satz 1

50,- €

4 bei erwendung eines iet
fahrzeuges den usdruck nicht 
oder nicht rechtzeitig an den 

nternehmer weiterleitet.

Für eden nicht weitergeleite
ten usdruck 

§ 2 Absatz 4 Satz 3

§ 21 Absatz 2
Nr. 10

50,- €

nicht sicherstellt  dass die dort 
genannten aten kopiert wer
den.

e 4 tunden eitraum 

§ 2 Absatz 5 Satz 1 oder 2

§ 21 Absatz 1
Nr. 5

50,- €

aten nicht  oder nicht recht
zeitig zur erfügung stellt.

e 4 tunden eitraum

§ 2 Absatz 5 Satz 4

§ 21 Absatz 1
Nr. 6

50,- €

eine icherheitskopie nicht o
der nicht rechtzeitig erstellt.

e Fall

§ 2 Absatz 5 Satz 5

§ 21 Absatz 1 Nr. 

100,- €

als ermieter eines Fahrzeu
ges aten nicht oder nicht 
rechtzeitig zur erfügung stellt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird

§ 2 Absatz 6 Satz 1

§ 21 Absatz 1
Nr. 8

50,- €

250,- €

ontrollunterlagen nicht oder 
nicht ein ahr aufbewahrt.

e Fall

§ 2a Satz 1

§ 21 Absatz 1
Nr. 8a

100,- €
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Nds. MBl. Nr. 45/2019

Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

4 ontrollunterlagen nicht oder 
nicht rechtzeitig zur erfügung 
stellt.

e Fall

§ 2a Satz 2

§ 21 Absatz 1
Nr. 8a

100,- €

41 die Fahrerkarte einem ritten 
zur utzung überlässt.

e 4 tunden eitraum

§ 5 Absatz 4 Satz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 11

500,- €

4 die Fahrerkarte nicht mitführt 
oder nicht oder nicht rechtzei
tig zur rüfung aushändigt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird

§ 5 Absatz 4 Satz 2

§ 21 Absatz 2
Nr. 12

250,- €

5,- €

4 eine abgelaufene Fahrerkarte 
oder den usdruck nicht oder 
nicht mindestens  alender
tage mitführt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 6

§ 21 Absatz 2
Nr. 13

250,- €

5,- €

44 nicht für die Eingabe der n
ternehmenskarte in den Fahr
tenschreiber sorgt.

e Fall

§ 9 Absatz 3

§ 21 Absatz 1
Nr. 9

250,- €

4 einen Fahrtenschreiber nicht 
oder nicht rechtzeitig einbauen 
lässt.

e Fall

§ 19 Satz 1

§ 21 Absatz 1
Nr. 10

1500,- €
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Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

4 einen Fahrtenschreiber nicht 
benutzt.

e 4 tunden eitraum

§ 19 Satz 2

§ 21 Absatz 2
Nr. 14

250,- €

4 eiten  in denen ein Fahrzeug 
gelenkt wurde  für dessen 
Führen eine achweispflicht 
nicht besteht  rlaub  rank
heit oder eiten in denen aus 
anderen Gründen kein Fahr
zeug gelenkt wurde  nicht
nicht richtig  nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig belegt. 

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird.

§ 20 Absatz 1 Satz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 15

250,- €

5,- €

4 eine Bescheinigung selbst als 
beauftragte erson unterzeich
net.

e Fall

§ 20 Absatz 4 Satz 6

§ 21 Absatz 2
Nr. 16

250,- €

4 nicht dafür sorgt  dass der 
Fahrer einen manuellen ach
trag vornimmt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird.

§ 20 Absatz 1 Satz 2

§ 21 Absatz 1
Nr. 11

50,- €

250,- €

die dort genannten achweise
nicht oder nicht ein ahr aufbe
wahrt.

e 4 tunden eitraum  
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird.

§ 20 Absatz 5 Satz 2

§ 21 Absatz 1
Nr. 13

50,- €

250,- €
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Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer 

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
a Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

1 Fahrtenschreiberausdrucke  
chaublätter  achweise nach 
 1 bsatz  F ers  oder eine 

Bescheinigung nicht oder nicht 
rechtzeitig abgibt

e Beleg
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist.

ontrolle erschwert wird.

§ 20 Absatz 5 Satz 1

§ 21 Absatz 2
Nr. 1

250,- €

5,- €

eine dort genannte Bescheini
gung nicht  nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig ausstellt.

e 4 tunden eitraum
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 20 Absatz 4 Satz 3 oder 
Satz 4 

§ 21 Absatz 1
Nr. 12

50,- €

250,- €

nicht für das itführen der Be
scheinigung während der 
Fahrt sorgt.

e 4 tunden eitraum
wenn dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 20 Absatz 4 Satz 3 oder 
Satz 4 

§ 21 Absatz 1
Nr. 12

50,- €

250,- €

4 als uftraggeber nicht dafür 
orge trägt  dass das beauf

tragte erkehrsunternehmen 
die ozialvorschriften im tra

enverkehr einhält.

e Fall 

§ 20a Absatz 2 Satz 3 

§ 21 Absatz 1
Nr. 14

2500,- €
bis 
.500,- €
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VI. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e gegen das AETR

AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

An orderungen an das Fahrpersonal
1 ein Fahrzeug  vor Erreichen des 

indestalters oder ohne den er
forderlichen nforderungen zu 
genügen  lenkt.

e angefangenem 4 tunden
eitraum 

Artikel 5

§ 22 Absatz 2
Nr. 1

50,- €

einen Fahrer  vor Erreichen 
des indestalters oder ohne 
den erforderlichen nforderun
gen zu genügen  einsetzt.

e angefangenem 4 tun
den eitraum

Artikel 5

§ 22 Absatz 1
Nr. 1

50,- €

Verst e gegen die Vors hri ten ber enkzeiten, Ruhezeiten und Unterbre hungen
die zulässige t gli he enkzeit
von 9 Stunden nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  i
nuten

Bei berschreiten von mehr als 
einer tunde bis zu  tunden 
e angefangene  tunde

Bei berschreiten von mehr als 
 tunden e angefangene  
tunde

Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht für dafür sorgt  dass die 
zulässige t gli he enkzeit
von 9 Stunden eingehalten 
wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden und e angefangene 
 tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

die zulässige t gli he enkzeit
von 10 Stunden nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  i
nuten

Bei berschreiten von mehr als 
 tunde bis zu  tunden e 

angefangene  tunde

Bei berschreiten von mehr als 
 tunden e angefangene  
tunde

Artikel 6 Absatz 1 Satz 2

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht für dafür sorgt  dass die 
zulässige t gli he enkzeit
von 10 Stunden eingehalten 
wird.

Bei berschreiten bis zu  
tunden e angefangene  
tunde

Bei berschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

 tunde

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 2

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

Gesetz zur ierten  Fünften und echsten nderung des Europäischen bereinkommens vom 1. uli 1 über die 
rbeit des im internationalen tra enverkehr beschäftigten Fahrpersonals E vom . ovember 11 BGBl. eil II 
r.  . 1  ff.
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

4 die wöchentliche Lenkzeit von 
 tunden nicht einhält .

Bei berschreiten bis zu  tun
den

Bei einer wöchentlichen Lenk
zeit von  bis  tunden e 
angefangene tunde

Bei mehr als  tunden e an
gefangene tunde

Artikel 6 Absatz 2

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die wö
chentliche Lenkzeit von  

tunden eingehalten wird.

Bei einer wöchentlichen Lenk
zeit bis zu  tunden e ange
fangene tunde

Bei mehr als  tunden e an
gefangene tunde

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 6 Absatz 2

§ 22 Absatz 1
Nr. 2 

90,- €

180,- €

die wöchentliche uhezeit im 
grenzüberschreitenden erso
nenverkehr für einen einzelnen 
Gelegenheitsdienst erst nach 
mehr als 1  aufeinander folgen
den 4 tunden eiträumen
einlegt.

Bei berschreiten e angefange
nem 4 tunden eitraum

Artikel 8 Absatz 6

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

100,- Euro

die Gesamtlenkzeit während 
zweier aufeinander folgenden 

ochen nicht einhält.

Bei berschreiten bis zu  tun
den

Bei einer Gesamtlenkzeit von 
mehr als 92 bis 108 Stunden
e angefangene tunde

Bei mehr als 108 Stunden e 
angefangene tunde

Artikel 6 Absatz 3

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die Ge
samtlenkzeit während zweier 
aufeinander folgenden o
chen eingehalten wird.

Bei einer Gesamtlenkzeit bis 
zu 108 Stunden e angefan
gene tunde

Bei mehr als 108 Stunden e 
angefangene tunde

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 6 Absatz 3

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht ein
hält. ie Lenkdauer wurde nicht 
zum vorgeschriebenen eit
punkt unterbrochen.

Bei berschreiten bis zu  i
nuten 

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde 
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt unterbrochen.

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

6 inweis:  tunden rbeitszeit dürfen nicht überschritten werden  vgl.  1a rb G  vgl. L  
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefangene 
weitere  tunde 

Artikel  Absatz 1

30,- €

Bei berschreiten bis zu 
1 tunde und e angefangene 
weitere  tunde 

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel  Absatz 1

90,- €

die Bestimmungen über die 
Fahrtunterbrechungen nicht ein
hält. ie Lenkdauer wurde nicht 
in der vorgeschriebenen auer 
unterbrochen.

Bei nterschreiten bis zu 1  i
nuten 

Bei nterschreiten von mehr als 
1  inuten und e angefangene 
weitere  tunde

Artikel  Absatz 1

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Fahrt
unterbrechungen eingehalten 
werden. ie Lenkdauer wurde 
nicht in der vorgeschriebenen 

auer unterbrochen.

Bei nterschreiten bis zu 1  
inuten 

Bei nterschreiten von mehr 
als 1  inuten und e angefan
gene weitere  tunde 

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel  Absatz 1

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

die Bestimmungen über die täg
lichen uhezeiten in einem 4
oder tunden eitraum nicht 
einhält.

Bei nterschreiten 
bis zu 1 tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene tunde 

Bei nterschreiten von mehr als 
 tunden e angefangene 
tunde 

Artikel 8 Absatz 1, 2 oder 3

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die tägli
chen uhezeiten in einem 4
oder tunden eitraum ein
gehalten werden.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangene 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangene 

tunde 

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 8 Absatz 1, 2 oder 3

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

1 die wöchentliche uhezeit nicht 
zum vorgeschriebenen eit
punkt einlegt.

Bei berschreiten e angefange
nem 4 tunden eitraum

Artikel 8 Absatz 6

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

60,- €

den Fahrbetrieb nicht so ein
richtet  dass die Bestimmun
gen über die wöchentliche u
hezeit eingehalten werden. ie 
wöchentliche uhezeit wurde 
nicht zum vorgeschriebenen 

eitpunkt eingelegt.

Bei berschreiten e angefan
genem 4 tunden eitraum

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 8 Absatz 6 i.V.m. 
Artikel 1 u hstabe o 

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

180,- €

1
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

11 die vorgeschriebene indest
dauer der regelmä igen wö
chentlichen uhezeit nicht ein
hält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr als 
 tunden e angefangener 
tunde 

Artikel 8 Absatz 1 und 3

§ 22 Absatz 2
Nr.2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

den Fahrbetrieb nicht so ein
richtet  dass die Bestimmun
gen über die wöchentliche u
hezeit eingehalten werden. ie 
vorgeschriebene indestdauer 
der wöchentlichen uhezeit 
wurde nicht eingehalten.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 8 Absatz 2 und 3

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

1 die vorgeschriebene indest
dauer der reduzierten wöchentli
chen uhezeit nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr als 
 tunden e angefangener 
tunde 

Artikel 8 Absatz 2

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

60,- €

nicht dafür sorgt  dass die vor
geschriebene indestdauer 
der reduzierten wöchentlichen 

uhezeit eingehalten wird.

Bei nterschreiten bis zu  
tunden e angefangener 
tunde 

Bei nterschreiten von mehr 
als  tunden e angefangener 

tunde 

Artikel 8 Absatz 2

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

180,- €

1 die Bestimmungen über die Ein
haltung der uhezeiten in zwei 
aufeinander folgenden ochen 
nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu einer 
tunde

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz 2

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

nicht dafür sorgt  dass die 
Bestimmungen über die Ein
haltung der uhezeiten in zwei 
aufeinander folgenden o
chen eingehalten werden.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde 

Artikel 8 Absatz 2

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

14 den usgleich für eine verkürzte 
uhezeit nicht mit einer ande

ren uhezeit von tunden 
verbindet.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde 

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde

Artikel 8 Absatz

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

Ver arnungs-
geld
30,- €

30,- €

den Fahrbetrieb nicht so ein
richtet  dass der usgleich für 
eine verkürzte uhezeit mit ei
ner anderen uhezeit von 

tunden verbunden werden 
kann.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangene 

weitere tunde

Artikel 11 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 8 Absatz

§ 22 Absatz 1
Nr. 2

90,- €

1 die Bestimmungen über die u
hezeit im kombinierten Güter
verkehr nicht einhält.

Bei nterschreiten bis zu 1 
tunde und e angefangener 

weiteren tunde

Artikel 8bis

§ 22 Absatz 2
Nr. 2

30,- €

1 rt oder Grund einer bwei
chung von den Bestimmungen 
nicht oder nicht rechtzeitig ver
merkt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 9 Satz 2

§ 22 Absatz 2
Nr. 4

50,- €

1 einen festgestellten ersto  
gegen das bereinkommen 
nicht oder nicht rechtzeitig ab
stellt oder eine dort genannte 

a nahme nicht oder nicht 
rechtzeitig trifft.

e 4 tunden eitraum

Artikel 11 Absatz 2 Satz 2

§ 22 Absatz 1
Nr. 3

150,- €

Verst e gegen die Vors hri ten ber die Arbeitszeitna h eise
1 bei Betriebsstörung des Fahrten

schreibers die vorgeschriebenen 
eiten der beruflichen ätigkei

ten oder uhezeiten auf dem 
chaublatt nicht  nicht richtig  

nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen eise ver
merkt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine 

§ 22 Absatz 2
Nr. 12
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

ontrolle nicht möglich ist 

ontrolle erschwert wird 

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 13 Absatz 2 u hstabe 
a des Anhangs 

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €

1 bei einer ontrolle die mitzufüh
renden chaublätter  hand
schriftliche ufzeichnungen  

usdrucke und Fahrerkarte 
nicht oder nicht rechtzeitig vor
legt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 12 Absatz  u hstabe 
a und u hstabe b des An-
hangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 11

250,- €

nicht für den ordnungsgemä en 
Betrieb oder das Bedienen des 
Fahrtenschreibers sowie der 
Fahrerkarte sorgt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 10 des Anhangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 5

250,- €

nicht für das einwandfreie 
Funktionieren oder die ord
nungsgemä e Benutzung des 
Fahrtenschreibers oder der 
Fahrerkarte sorgt.

e 4 tunden eitraum

Artikel 10 des Anhangs

§ 22 Absatz 1
Nr. 4

50,- €

1 eine erforderliche eparatur 
nicht oder nicht rechtzeitig 
durchführen lässt.

e Fall

Artikel 13 Absatz 1 Unterab-
satz 1 des Anhangs 

§ 22 Absatz 1
Nr. 9

1000,- €

nicht die vorgeschriebenen 
chaublätter aushändigt und 

dafür sorgt  dass ein vorge
schriebener usdruck erfolgen 
kann.

e angefangene oche

Artikel 11 Absatz 1 des 
Anhangs 

§ 22 Absatz 1
Nr. 5

50,- €

4
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

ein chaublatt oder eine opie 
nicht oder nicht mindestens 1  

onate aufbewahrt.

e angefangene oche

Artikel 11 Absatz 2 u h-
stabe a Satz 1 des Anhangs 

§ 22 Absatz 1
Nr. 6

500,- €

4 ein chaublatt den ontrollor
ganen nicht oder nicht recht
zeitig vorlegt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 11 Absatz 2 u h-
stabe a Satz 3 des Anhangs 

§ 22 Absatz 1
Nr. 

50,- €

nicht sicherstellt  dass alle a
ten aus der Fahrzeugeinheit 
und der Fahrerkarte herunter
geladen werden oder mindes
tens zwölf onate aufbewahrt 
werden und die aten auf er
langen zur erfügung stehen.

ro Fahrzeug bzw. Fahrer e 
4 tunden eitraum 

Artikel 11 Absatz 2 u h-
stabe b i er ii des Anhangs

§ 22 Absatz 1
Nr. 8 

50,- €

angeschmutzte oder beschä
digte chaublätter verwendet.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 des 
Anhangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €

einem eserveblatt nicht das 
beschädigte chaublatt beifügt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch 

eine ontrolle nicht möglich ist

eine ontrolle erschwert wird

§ 22 Absatz 2
Nr. 

150,- €

5,- €

1600



Nds. MBl. Nr. 45/2019

AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 12 Absatz 1 Unterab-
satz 2 des Anhangs 

Ver arnungs-
geld
30,- €

ein chaublatt oder die Fahrer
karte nicht oder nicht rechtzeitig 
benutzt.

e 4 tunden eitraum 

Artikel 12 Absatz 2 u hstabe 
a Satz 1 des Anhangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 8

250,- €

ein chaublatt oder die Fahrer
karte entnimmt.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

Artikel 12 Absatz 2 u hstabe 
a Satz 2 des Anhangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 9

250,- €

5,- €

ein chaublatt oder die Fahrer
karte über den eitraum hinaus 
verwendet  für den es bzw. sie 
bestimmt ist.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 12 Absatz 2 u hstabe 
a Satz 3 des Anhangs 

§ 22 Absatz 2
Nr. 9

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €

1 auf den chaublättern nicht die 
erforderlichen nderungen vor
nimmt  wenn sich mehr als ein 
Fahrer auf dem Fahrzeug befin
det.

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

§ 22 Absatz 2
Nr. 10

150,- €

5,- €
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AETR

Fahrpersonal F Unternehmer U

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 2 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz handelt  
wer

F ers

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 1 u hstabe 
b Fahrpersonalgesetz han
delt  wer

F ers

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 12 Absatz 2 u hstabe 
des Anhangs 

Ver arnungs-
geld
30,- €

im Falle der Beschädigung  
Fehlfunktion  erlust oder ieb
stahl der Fahrerkarte oder wenn 
sie sich nicht in seinem Besitz 
befindet eine ngabe nicht  
nicht richtig oder nicht rechtzei
tig ausdruckt  den usdruck 
nicht oder nicht rechtzeitig mit 
der nterschrift versieht oder 
eine eit nicht  nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig einträgt. 

e 4 tunden eitraum  wenn 
dadurch eine

ontrolle nicht möglich ist

ontrolle erschwert wird

ufzeichnungen sind aber zwei
felsfrei auswertbar

Artikel 13 Absatz 2 u hstabe 
b i er i des Anhangs

§ 22 Absatz 2
Nr. 13 

250,- €

5,- €

Ver arnungs-
geld
30,- €
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VII. u geldkatalog r Verst e gegen das 
Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbst ndigen ra t ahrern

Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbst ndigen ra t ahrern
Lfd. 

r. rdnungswidrig nach   rF rb G handelt  wer 
1 die wöchentliche rbeitszeit überschreitet. 

e angefangene tunde 

§ 3 Absatz 1 Satz 1 

§ 8 Absatz 1 Nr. 1 

5,- €

länger als zehn tunden arbeitet  ohne eine uhezeit 
einzulegen.

e angefangene tunde 

§ 3 Absatz 2

§ 8 Absatz 1 Nr. 2 

5,- €

länger als sechs tunden hintereinander arbeitet  d.h. 
die vorgeschriebene uhepause nicht rechtzeitig 
nimmt.

bei berschreiten des eitpunktes bis zu  tunde und 
für ede angefangene weitere  tunde

§ 5 Satz 1

§ 8 Absatz 1 Nr. 3

5,- €

4 die rbeit nicht oder nicht richtig unterbricht.

e nicht genommener vorgeschriebener ause 

§ 5 Satz 2

§ 8 Absatz 1 Nr. 4 

300,- €

eine ufzeichnung nicht  nicht richtig  nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht min
destens zwei ahre aufbewahrt.

e Fall

§ 6 Satz 1 oder Satz 3

§ 8 Absatz 1 Nr. 5

1600,- €

einer vollziehbaren nordnung zuwiderhandelt. 

e Fall 

§  Absatz 2 oder Absatz 3

§ 8 Absatz 1 Nr. 6

1600,- €

das Betreten der rbeitsstätte nicht gestattet.

e Fall 

§  Absatz 4 Satz 2

§ 8 Absatz 1 Nr. 

1500,- €

7 lle  innerhalb dieses Bu geldkataloges beziehen sich auf das Gesetz zur egelung der rbeitszeit von 
selbständigen raftfahrern rF rb G . ie öhe der Bu geldsätze entspricht den für erstö e gegen das 

rbeitszeitgesetz in der L   festgelegten Bu geldsätzen.
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VIII. u - und Ver arnungsgeldkatalog r Verst e von Fahrzeugherstellern, Einbaube-
triebsinhabern, Werkstattinhabern bz . Installateuren

Fahrpersonalgesetz (FPersG) Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Fahrzeughalter Fahrzeughersteller, Einbaubetriebsinhaber, 
Werkstattinhaber oder Installateur

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 3 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

FPersG rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 4 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

FPersV

Ausk n te und Unterlagen
1 eine uskunft nicht  nicht rich

tig  nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder eine n
terlage nicht oder nicht recht
zeitig aushändigt  nicht oder 
nicht rechtzeitig einsendet 
oder nicht oder nicht rechtzei
tig zur erfügung stellt.

e Fall

§ 4 Absatz 3 Satz 1 FPersG

§ 8 Absatz 1
Nr. 3

50,- €

elde- und R kgabep li hten
den egfall der Erteilungsvo
raussetzungen nicht meldet.

e Fall

§ 8 Absatz 1 Satz 1 erster 
albsatz FPersV

§ 21 Absatz 3
Nr. 1

1.000,- €

eine erkstattkarte nicht oder 
nicht rechtzeitig zurückgibt.

e Fall

§ 4 Absatz 4 Satz 5 oder § 8 
Absatz 1 Satz 1 z eiter alb-
satz in Verbindung mit Satz 
3 oder Satz 5 FPersV

§ 21 Absatz 3
Nr. 2

1.000,- €

Einbau und Reparatur von Fahrtens hreibern
4 einen Fahrtenschreiber ein

baut oder repariert  ohne von 
den zuständigen Behörden 
hierzu zugelassen worden zu 
sein.

e Fall

Artikel22 Absatz 1 VO (EU) 
Nr. 165/2014 

§ 23 Absatz 3

1.000,- €

einen Fahrtenschreiber ein
baut oder repariert  ohne von 
den zuständigen Behörden 
hierzu zugelassen worden zu 
sein.

e Fall

§ 22 Absatz 3
Nr. 1

1.000,- €
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Fahrpersonalgesetz (FPersG) Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Fahrzeughalter Fahrzeughersteller, Einbaubetriebsinhaber, 
Werkstattinhaber oder Installateur

Lfd. 
r.

rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 3 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

FPersG rdnungswidrig nach 
§ 8 Absatz 1 Nr. 4 Fahrper-
sonalgesetz handelt  wer

FPersV

Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 des 
Anhangs zum AETR
als erkstattinhaber die ach
prüfungsberichte ab der Erstel
lung nicht mindestens zwei 
ahre lang aufbewahrt. 

e Fall 

Artikel 23 Absatz 4 Satz 1 
VO (EU) Nr. 165/2014 

§ 23 Absatz 5

1000,- €

anipulation am Fahrten
schreiber oder an der Fahrer
karte oder an den ausgedruck
ten okumenten vornimmt.

e Fall

Artikel 32 Absatz 3 Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014

§ 23 Absatz 4

15.000,- €

dafür sorgt  dass die auf dem 
chaublatt aufgezeichneten 
aten oder die im Fahrten

schreiber und/oder auf der 
Fahrerkarte gespeicherten 
oder von diesen heruntergela
denen aten verfälscht  ver
schleiert  unterdrückt oder ver
nichtet werden oder hierfür 
eine orrichtung im Fahrzeug 
bereithält.

e 4 tunden eitraum

Artikel 32 Absatz 3 Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014

§ 23 Absatz 4

1.000,- €

die auf dem chaublatt aufge
zeichneten aten oder die im 
Fahrtenschreiber und/oder auf 
der Fahrerkarte gespeicherten 
oder von diesen heruntergela
denen aten verfälscht  ver
schleiert  unterdrückt oder ver
nichtet

e 4 tunden eitraum

Artikel 12 Absatz 8 Satz 1 
des Anhangs zum AETR

§ 22 Absatz 3 
Nr. 2

1.000,- €

4
1605



Nds. MBl. Nr. 45/2019

Eine Liste der zuständigen Länderbehörden im Fahrpersonalrecht ist auf der Internetseite 
des Bundesamtes für Güterverkehr zu finden unter http://www.bag.bund.de.
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Ausführungsbestimmungen zu § 15 Abs. 5 Nds. MVollzG

Gem. RdErl. d. MS u. d. MJ v. 8. 11. 2019
— 406-41588/54, 4341-S2.47 —

— VORIS 34140 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 20. 12. 2013 (Nds. MBl. 2014 S. 188)
— VORIS 34140 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 8. 11. 2019 wie
folgt geändert:

In Nummer 5 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2019“ durch das
Datum „31. 12. 2021“ ersetzt.

An die
Generalstaatsanwaltschaften
Staatsanwaltschaften
Einrichtungen des Maßregelvollzuges

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1607

F. Kultusministerium

Sicherheit im Unterricht

Gem. RdErl. d. MK u. d. MU v. 29. 10. 2019
— 22-40 183/1-2 —

— VORIS 22410 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 19. 3. 2014 (Nds. MBl. S. 312, 356, SVBl. S. 207),
geändert durch Gem. RdErl. v. 14. 9. 2016 (Nds. MBl. S. 945,
SVBl. S. 596)
— VORIS 22410 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2019 wie
folgt geändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2.1.1 werden die Überschrift „Zu Num-
mer 3.12.1“ durch die Überschrift „Zu Nummer 3.12.1
Abs. 2“ und der Klammerzusatz „(H-Sätze)“ durch den
Klammerzusatz „(H-Sätze oder -Ziffern)“ ersetzt.

b) In Nummer 2.1.3 wird die Überschrift „Zu Nummer 3.12.3
Abs. 20“ durch die Überschrift „Zu Nummer 3.12.3
Abs. 19“ ersetzt.

c) In Nummer 2.1.4 wird die Überschrift „Zu Nummer
4.3.1“ durch die Überschrift „Zu Nummer 4.3.1 Abs. 3“
ersetzt.

d) In Nummer 2.2 wird die Überschrift „Zu Abschnitt III
Nrn 1.1 und 2.4.4 Ziff. 1.1“ durch die Überschrift „Zu
Abschnitt III Nrn. 1.1 (Fluchtwege) und 2.4.4 Ziff. 1.1“
ersetzt.

2. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden die folgenden neuen Absätze 1
bis 3 eingefügt:

„Infolge der Änderungen im Strahlenschutzrecht
stimmen die Bezüge im Anhang ,Strahlenschutz‘ der
RiSU nicht mehr. 

Die Regelungen sollen aber — unter Berücksichtigung
der ,Hinweise zu den Änderungen im Strahlenschutz-
recht für Schulen‘ (Anlage 2) — bis zur Anpassung der
RiSU durch die Kultusministerkonferenz sinngemäß
weiter angewendet werden.

Alleine maßgeblich sind das StrlSchG, die StrlSchV
sowie die AtEV.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 4.

c) In Nummer 3.3.1 Satz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 31
Abs. 4 StrlSchV, § 13 Abs. 5 RöV)“ durch den Klammer-
zusatz „(§ 70 Abs. 4 StrlSchG)“ ersetzt.

d) In Nummer 3.4.1 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 7
Abs. 1 StrlSchV)“ durch den Klammerzusatz „(§ 12
Abs. 1 Nr. 3 oder § 12 Abs. 2 StrlSchG)“ ersetzt. 

e) In Nummer 3.8.1 wird der Klammerzusatz „(Anlage)“
durch den Klammerzusatz „(Anlage 1)“ ersetzt.

f) In Nummer 3.8.2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 70 Abs. 1
Nr. 3 StrlSchV“ durch die Verweisung „§ 85 Abs. 1 Nr. 3
StrlSchV“ ersetzt.

3. In Nummer 5 wird das Datum „31. 12. 2019“ durch das
Datum „31. 12. 2021“ ersetzt.

4. Die bisherige Anlage wird Anlage 1 und wie folgt geändert:

Im Hinweis wird das Datum „27. 2. 2013“ durch das Da-
tum „14. 6. 2019“ ersetzt.

5. Es wird die folgende Anlage 2 angefügt:

„Anlage 2

Hinweise zu den Änderungen im Strahlenschutzrecht für Schulen

Nr. Referenz Text der Vorschrift (Hervorhebung nicht amtlich) Hinweise (in Anlehnung an die amtliche Begründung)

1 § 82 Abs. 1 StrlSchV
Strahlenschutz in
Schulen und bei
Lehr- und Ausbildungs-
verhältnissen

(1) Röntgeneinrichtungen dürfen im 
Zusammenhang mit dem Unterricht in
allgemeinbildenden Schulen nur betrieben 
werden, wenn sie Schulröntgeneinrichtungen 
sind.

Dieser Absatz übernimmt die Regelung des § 4 
Abs. 3 Satz 3 der bisherigen RöV und bezieht 
sich, wie bisher, nur auf allgemeinbildende 
Schulen. Damit betrifft diese Regelung ins-
besondere keine berufsbildenden Schulen.

2 § 82 Abs. 2 StrlSchV
Strahlenschutz in
Schulen und bei
Lehr- und Ausbildungs-
verhältnissen

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass Schüler und Auszubil-
dende bei folgenden Tätigkeiten in Schulen 
nur unter Aufsicht einer Lehrkraft unmittelbar 
mitwirken:
1. beim Betrieb einer Schulröntgenein-

richtung oder eines Vollschutzgerätes,
2. beim Betrieb einer anderen Röntgen-

einrichtung oder eines genehmigungs-
bedürftigen Störstrahlers und

3. beim genehmigungsbedürftigen Umgang 
mit radioaktiven Stoffen.

Dieser Absatz greift die Regelungen des § 13 
Abs. 4 der bisherigen RöV und § 45 Abs. 3 der 
bisherigen StrlSchV auf. Im Unterschied zu 
Absatz 1 bezieht sich dieser Absatz nicht nur 
auf allgemeinbildende Schulen.
Die sehr restriktive Festlegung, dass bei
Schulröntgeneinrichtungen Schülerinnen 
und Schüler nur bei Anwesenheit und Auf-
sicht durch eine Strahlenschutzbeauftragte 
oder einen Strahlenschutzbeauftragten beim
Betrieb einer Schulröntgeneinrichtung mit-
wirken dürfen, wurde durch den Verweis auf 
die Anwesenheit und Aufsicht einer Person 
mit den erforderlichen Kenntnissen ersetzt.
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Bei Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 2 und 3 
hat der Strahlenschutzverantwortliche zudem
dafür zu sorgen, dass die Lehrkraft nach Satz 1 
die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz besitzt.

Die ebenfalls sehr restriktive Festlegung,
dass Schülerinnen und Schüler nur
bei Anwesenheit und Aufsicht durch
eine Strahlenschutzbeauftragte oder einen
Strahlenschutzbeauftragten beim geneh-
migungsbedürftigen Umgang mit radio-
aktiven Stoffen mitwirken dürfen, wurde 
durch den Verweis auf die Anwesenheit
und Aufsicht einer Person mit der erforder-
lichen Fachkunde im Strahlenschutz
ersetzt. 
Die Einführung des Wortes „unmittelbar“ 
stellt klar, dass das Mitwirken sich auf den 
konkreten Betrieb der Schulröntgeneinrich-
tung oder den direkten Umgang mit radio-
aktiven Stoffen bezieht. 
Falls die Lehrkraft die Schulröntgenein-
richtung bedient oder nur selbst mit 
radioaktiven Stoffen umgeht, ist eine
Einweisung der Lehrkraft durch die Strahlen-
schutzbeauftragte oder den Strahlenschutz-
beauftragten ausreichend, dies kann
beispielsweise bei der Verwendung einer 
Schulröntgeneinrichtung im Biologie-,
Chemie- oder Sachkundeunterricht relevant 
sein.
Beim nicht genehmigungsbedürftigem
Umgang, d. h. mit bauartzugelassenen
Vorrichtungen oder radioaktiven Stoffen
mit Aktivitäten unterhalb der Freigrenze
ist wie bisher auch die Anwesenheit der 
Fachlehrkraft ausreichend.

3 § 82 Abs. 3 StrlSchV
Strahlenschutz in
Schulen und bei
Lehr- und Ausbildungs-
verhältnissen

(3) Der für ein Lehr- oder Ausbildungsver-
hältnis Verantwortliche hat dafür zu sorgen, 
dass durch geeignete Schutzmaßnahmen eine 
innere Exposition durch Stoffe, bei denen der 
Umgang nach Anlage 3 Teil B Nummer 8
genehmigungsfrei ist, ausgeschlossen wird.

Durch Schutzmaßnahmen ist beim
genehmigungsfreien Umgang mit Stoffen,
die natürliche Radioaktivität enthalten,
eine innere Exposition auszuschließen. 
Dies ergänzt die generellen Schutzvorschriften 
für den Umgang mit offenen radioaktiven
Stoffen. Erreichen lässt sich das beispielsweise 
durch die Verwendung von Schutzhand-
schuhen oder durch das Einschlagen von
Mineralien in Folie.
Entsprechend den Vorgaben zur Sicherheit
im Unterricht (RiSU), wird in der Regel die 
Aufsicht führende Lehrkraft dafür zu sorgen 
haben, dass ,Schülerinnen und Schüler
persönliche Schutzausrüstungen (Schutz-
brillen, Schutzhandschuhe) tragen, falls
das Experiment oder das Verfahren es
erfordert‘. 

4 Anlage 3 Teil B Nr. 8 
StrlSchV
Genehmigungsfreie
Tätigkeiten

Genehmigungsfrei nach § 5 Absatz 1 ist
8. der Umgang mit natürlichen radioaktiven 

Stoffen zum Zwecke der Nutzung der
Radioaktivität zu Lehr- und Ausbildungs-
zwecken, wenn die Ortsdosisleistung des 
jeweiligen Stoffes 1 Mikrosievert durch 
Stunde in 0,1 Meter Abstand von der
berührbaren Oberfläche nicht über-
schreitet, ...

In Teil B ist Nummer 8 neu hinzugekommen. 
Diese regelt den genehmigungsfreien Umgang 
mit natürlichen radioaktiven Stoffen zum 
Zweck der Nutzung der Radioaktivität zu 
Lehr- und Ausbildungszwecken. 
Durch diese Regelung soll eine praxistaug-
liche Möglichkeit geschaffen werden, dass im 
Unterricht die natürliche Radioaktivität von 
Mineralien und Erzen demonstriert und in 
Versuchen genutzt werden kann. Dies gilt 
auch für Verbrauchsgegenstände, die natür-
liche radioaktive Stoffe enthalten, wie z. B. 
Backpulver, Thorium-Glühstrümpfe oder
Kalisalz. 
Um eine einfache Unterscheidung zwischen 
relevanten und nicht relevanten Stoffen zu
ermöglichen, wird die Ortsdosisleistung des 
jeweiligen Stoffes als Maßstab verwendet.
Als Schwelle wird dabei die Ortsdosisleistung 
gewählt, die auch bei bauartzugelassenen
Vorrichtungen zulässig ist. 
Für die Verwendung von Konsumgütern wie 
Urangläsern oder Uhren, die auf der Grund-
lage von früheren Regelungen genehmigungs-
frei hergestellt wurden, ist aufgrund von
§ 206 Abs. 2 StrlSchG keine Genehmigung
erforderlich.

Nr. Referenz Text der Vorschrift (Hervorhebung nicht amtlich) Hinweise (in Anlehnung an die amtliche Begründung)
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An
die öffentlichen Schulen in Niedersachsen
die Niedersächsische Landesschulbehörde
das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung
Nachrichtlich:
An die
Schulträger
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Prüfungen im Geschäftsbereich des MK; 
Entschädigung der Mitglieder in Prüfungsausschüssen

bei der Abnahme von Prüfungen für andere
als ärztliche Heilberufe

Erl. d. MK v. 8. 11. 2019 — 45-03 012 —

— VORIS 21064 —

Bezug: Erl. v. 25. 11. 2013 (Nds. MBl. S. 921)
— VORIS 21064 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2019 wie folgt
geändert:
1. In Nummer 2.3.2 Abs. 2 werden die Worte „an den in § 1

Abs. 5 Satz 2 NSchG i. d. F. vom 3. 3. 1998 (Nds. GVBl.
S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19. 6. 2013 (Nds. GVBl. S. 165), in der jeweils geltenden
Fassung genannten Schulen“ durch die Worte „an den vom
Geltungsbereich des NSchG umfassten Schulen“ ersetzt.

2. In Nummer 3 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2019“ durch
das Datum „31. 12. 2021“ ersetzt. 

An die
Niedersächsische Landesschulbehörde
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5 Kapitel 2 Übergangs-
vorschriften 
§ 185 StrSchV
Bauartzulassung
(§§ 16 bis 26 StrSchV)

Bauartzugelassene Vorrichtungen, die sons-
tige radioaktive Stoffe nach § 3 Absatz 1 des 
Strahlenschutzgesetzes enthalten oder ent-
halten haben und die gemäß § 208 Absatz 2, 3 
zweiter Teilsatz oder Absatz 4 des Strahlen-
schutzgesetzes weiterbetrieben werden, hat 
der Inhaber, sofern im Zulassungsschein nicht 
kürzere Fristen vorgesehen sind, entsprechend 
§ 25 Absatz 4 Satz 1 alle zehn Jahre nach Aus-
laufen der Bauartzulassung auf Unversehrt-
heit und Dichtheit prüfen zu lassen. Liegt das 
Auslaufen der Bauartzulassung am 31. Dezem-
ber 2018 mehr als zehn Jahre zurück, hat die 
Prüfung der Unversehrtheit und Dichtheit 
spätestens bis zum 31. Dezember 2021 zu
erfolgen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
die Aktivität der in der Vorrichtung enthalte-
nen Stoffe unterhalb der Freigrenze liegt.

Diese Vorschrift enthält eine Übergangsrege-
lung für bauartzugelassene Vorrichtungen,
die sonstige radioaktive Stoffe nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 StrlSchG enthalten und die gemäß
§ 208 Abs. 2, 3 zweiter Teilsatz oder Abs. 4 
StrlSchG weiterbetrieben werden.
Die in den Zulassungsscheinen vorgesehenen 
Fristen für Dichtheitsprüfungen von z. B.
fünf Jahren bei bauartzugelassenen Vorrich-
tungen, die unterhalb der Freigrenze liegen, 
sind nicht angemessen. Eine Prüfung ist aus 
radiologischer Sicht nicht erforderlich. Auf 
die Prüfung der Unversehrtheit und Dichtheit 
bei bauartzugelassenen Vorrichtungen
(insbesondere Schulstrahler) unterhalb der 
Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
StrlSchV sollte verzichtet werden.

6 § 19 StrlSchG
Genehmigungs- und
anzeigebedürftiger
Betrieb von Röntgen-
einrichtungen

(1) Wer beabsichtigt,
2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerät

oder eine Schulröntgeneinrichtung zu
betreiben, hat dies der zuständigen
Behörde spätestens vier Wochen vor
dem beabsichtigten Beginn schriftlich
anzuzeigen, ...

Der Zeitraum zur Anzeige vor Inbetriebnahme 
wurde von zwei Wochen auf vier Wochen 
ausgedehnt.“

Nr. Referenz Text der Vorschrift (Hervorhebung nicht amtlich) Hinweise (in Anlehnung an die amtliche Begründung)
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Feststellung gemäß § 6 NUVPG
(Vereinfachte Flurbereinigung Flögeln,

Landkreis Cuxhaven)

Bek. d. ML v. 5. 11. 2019
— 306-611-2694 Flögeln —

Das ArL Lüneburg hat dem ML die Neugestaltungsgrund-
sätze nach § 38 FlurbG für das vereinfachte Flurbereinigungs-
verfahren Flögeln, Landkreis Cuxhaven, vorgelegt. Aus diesen
Neugestaltungsgrundsätzen ist der Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG zu
entwickeln, auf dessen Grundlage der Ausbau der gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieser Neugestaltungsgrundsätze ist ge-
mäß § 6 NUVPG nach einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 5 NUVPG festzustellen, ob für das Vorhaben
— Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen i. S.
des FlurbG — eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte Flur-
bereinigungsverfahren Flögeln ergeben, dass von dem Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
erwarten sind.

Gemäß § 6 NUVPG wird hiermit festgestellt, dass für das
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Bek. sowie die Begründung können im Internet unter
http://www.umwelt.niedersachen.de und dort über den Pfad
„Service w Umweltinformationssysteme w UVP-Portal w https://
uvp.niedersachsen.de/portal w UVP-Kategorien w Flurberei-
nigung w Verfahrenstypen w Negative Vorprüfungen w Ver-
einfachte Flurbereinigung Flögeln, Landkreis Cuxhaven“ ein-
gesehen werden.
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Feststellung gemäß § 6 NUVPG
(Vereinfachte Flurbereinigung Sauteler Kanal,

Landkreis Aurich)

Bek. d. ML v. 7. 11. 2019
— 306-611-2736 Sauteler Kanal —

Das ArL Weser-Ems hat dem ML die Neugestaltungsgrund-
sätze nach § 38 FlurbG für das vereinfachte Flurbereinigungs-
verfahren Sauteler Kanal, Landkreis Aurich, vorgelegt. Aus
diesen Neugestaltungsgrundsätzen ist der Wege- und Gewäs-
serplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41
FlurbG zu entwickeln, auf dessen Grundlage der Ausbau der
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieser Neugestaltungsgrundsätze ist ge-
mäß § 6 NUVPG nach einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 5 NUVPG festzustellen, ob für das Vorhaben
— Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen i. S.

des FlurbG — eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte Flur-
bereinigungsverfahren Sauteler Kanal ergeben, dass von dem
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind.

Gemäß § 6 NUVPG wird hiermit festgestellt, dass für das
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Bek. sowie die Begründung können im Internet unter
http://www.umwelt.niedersachen.de und dort über den Pfad
„Service w Umweltinformationssysteme w UVP-Portal w https://
uvp.niedersachsen.de/portal w UVP-Kategorien w Flurberei-
nigung w Verfahrenstypen w Negative Vorprüfungen w Ver-
einfachte Flurbereinigung Sauteler Kanal, Landkreis Aurich“
eingesehen werden.
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Feststellung gemäß § 6 NUVPG
(Vereinfachte Flurbereinigung Brebber-Graue, 

Landkreis Diepholz)

Bek. d. ML v. 11. 11. 2019
— 306-611-2678 Brebber-Graue —

Das ArL Leine-Weser hat dem ML den Entwurf zum Wege-
und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan
nach § 41 FlurbG (Plan nach § 41 FlurbG) für das vereinfachte
Flurbereinigungsverfahren Brebber-Graue, Landkreis Diepholz,
vorgelegt. Der Plan nach § 41 FlurbG bildet die Grundlage für
den späteren Ausbau der gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen.

Auf der Grundlage des Entwurfs zum Plan nach § 41 FlurbG
ist gemäß § 6 NUVPG nach einer allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalles gemäß § 5 NUVPG festzustellen, ob für das Vorha-
ben — Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
i. S. des FlurbG — eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte Flur-
bereinigungsverfahren Brebber-Graue ergeben, dass von dem
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind.

Gemäß § 6 NUVPG wird hiermit festgestellt, dass für das Vor-
haben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Bek. sowie die Begründung können im Internet unter
http://www.umwelt.niedersachen.de und dort über den Pfad
„Service w Umweltinformationssysteme w UVP-Portal w https://
uvp.niedersachsen.de/portal w UVP-Kategorien w Flurbereini-
gung w Verfahrenstypen w Negative Vorprüfungen w Verein-
fachte Flurbereinigung Brebber-Graue, Landkreis Diepholz“
eingesehen werden.
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K. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Satzung der Niedersächsischen Bingostiftung
für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit

Bek. d. MU v. 20. 11. 2019 — 16-11741 —

Bezug: Bek. v. 4. 11. 2010 (Nds. MBl. S. 1145)

Das MU hat am 30. 10. 2019 die in der Anlage abgedruckte
und vom Kuratorium am 24. 9. 2019 beschlossene Neufas-
sung der Satzung der Stiftung „Niedersächsische Bingostiftung
für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit“ genehmigt.

Die mit Bezugsbekanntmachung bekannt gemachte Satzung
vom 4. 11. 2010 tritt außer Kraft.
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Anlage

Satzung der Niedersächsischen Bingostiftung
für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit

§ 1
Name, Rechtsform und Sitz

(1) Die Stiftung führt den Namen „Niedersächsische Bingo-
stiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit“, in
Kurzform „Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung“ (NBU).

(2) Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des bürger-
lichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Han-
nover.

§ 2
Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung des Naturschutzes,
die Förderung des Umweltschutzes, die Förderung der Ent-
wicklungszusammenarbeit sowie die Förderung des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege.

(2) Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht
durch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser
Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft
oder eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts.
Zweck des von der Stiftung als Sondervermögen geführten
Emsfonds ist die im Rahmen der Mittelbeschaffung erfolgende
Förderung von Maßnahmen, die zur Verbesserung der ökolo-
gischen Gesamtsituation im Ems-Dollart-Gebiet beitragen.
Daneben kann die Stiftung ihre Förderzwecke in besonderen
Fällen auch unmittelbar selbst verwirklichen durch z. B. die
Durchführung von Veranstaltungen, die Vergabe von Aus-
zeichnungen, Prämierung von besonderen Leistungen, Schaf-
fung von Bildungsangeboten, Öffentlichkeitsarbeit im Sinne
der Stiftungszwecke.

(3) Die Stiftung kann zur unmittelbaren Erfüllung ihrer ge-
meinnützigen Zwecke Grundstücke oder andere zweckdien-
liche Vermögenswerte erwerben, pachten, mieten und / oder
verwalten. Dies gilt auch für die treuhänderische Übernahme
für Dritte, wenn dies der Zweckerfüllung ausschließlich und
unmittelbar dient. Die Stiftung kann zur Verwirklichung des
Stiftungszwecks Zweckbetriebe unterhalten.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos
tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen, begünstigt werden.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen bestand zum Zeitpunkt der Stif-
tungserrichtung im Jahr 2009 aus einem Stiftungskapital in
Höhe von 766 937,82 Euro (1 500 000 DM). Es ist in seinem

Bestand ungeschmälert zu erhalten und in geeigneter Weise
anzulegen. Es kann durch Zustiftungen erhöht werden.

(2) Freie Rücklagen dürfen im Rahmen der steuerrechtli-
chen Vorschriften gebildet werden. Über die in der freien
Rücklage eingestellten Mittel entscheidet das Kuratorium.

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Sondervermögen zu führen.
Im Rahmen ihres Stiftungszweckes kann die Stiftung als Treu-
händer für Treuhandstiftungen fungieren und ist befugt, Zu-
stiftungen entgegenzunehmen und zu verwalten. 

§ 5
Sondervermögen Emsfonds

(1) Ein Sondervermögen der Stiftung (Emsfonds) aus Mit-
teln des Landes Niedersachsen wurde entsprechend der Ems-
vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den Um-
weltverbänden BUND, NABU und WWF vom 4. Juli 1994 und
dem Vergleich zwischen dem Land Niedersachsen und den Um-
weltverbänden BUND und WWF vom 5. Dezember 2006 ein-
gerichtet. Die Zustiftung aus der Emsvereinbarung beträgt
5 Millionen Euro. Das Sondervermögen aus der Zustiftung
wird von der Stiftung verwaltet und die Erträge sind zweckge-
bunden zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation
im Ems-Dollart-Gebiet zu verwenden. Mit der Stiftung wird
eine Vereinbarung über eine Beteiligung an den Verwaltungs-
kosten getroffen.

(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 6
Verwendung der Mittel

(1) Zur Erfüllung der Stiftungszwecke verwendet die Stif-
tung die Erträge des Stiftungsvermögens und die dazu be-
stimmten Zuwendungen Dritter. Dies gilt auch für Finanzhil-
fen, die der Stiftung auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
zufließen.

(2) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke und zur Bestreitung der Verwaltungskosten ver-
wendet werden. 

(3) Die Vergabe von Fördermitteln erfolgt nach Maßgabe der
Förderrichtlinie. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

§ 7
Stiftungsorgane

(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand, das Kuratorium,
der Umweltrat und der Emsrat.

(2) Die Mitglieder der Organe üben ihre Tätigkeit ehrenamt-
lich aus. Die Organmitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihrer
angemessenen Auslagen. Sitzungsgelder werden nicht gezahlt.

(3) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Davon unbenommen ist das Einholen
von Informationen zu den jeweiligen Projektanträgen.

(4) Mitglieder des Vorstandes und des Kuratoriums können
mit beratender Stimme an den Sitzungen der übrigen Stif-
tungsorgane teilnehmen.

§ 8
Vorstand

(1) Der Vorstand der Stiftung besteht aus vier Personen.
Drei Mitglieder werden vom Kuratorium für einen Zeitraum
von fünf Jahren gewählt. Dabei wird auch bestimmt, wer Vor-
sitzende oder Vorsitzender ist. Weiteres Mitglied ist die oder
der Vorsitzende des Umweltrates. Der Vorstand wählt aus sei-
ner Mitte mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine stellvertre-
tende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.
Nach Ablauf der Amtszeit führen die Mitglieder des Vorstan-
des die Geschäfte bis zur Neuwahl fort. Wiederwahl ist zuläs-
sig. Eine Abwahl während der Amtszeit kann nur aus wich-
tigem Grund erfolgen.

(2) Die oder der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Be-
darf ein und leitet die Sitzungen. Der Vorstand ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Viertel seiner Mitglieder in der
Sitzung anwesend oder vertreten sind. Liegt Stimmengleich-
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heit bei einer Entscheidung vor, so entscheidet die Stimme
der oder des Vorsitzenden. Ein Mitglied kann sich in einer Sit-
zung durch ein anderes Mitglied nur mittels schriftlicher Voll-
macht vertreten lassen. Beschlüsse können auch im schrift-
lichen Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Mitglied
des Vorstandes diesem Verfahren widerspricht; im Übrigen
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(3) Über die in den Sitzungen des Vorstandes gefassten Be-
schlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeich-
nen und den Mitgliedern zu übersenden. 

§ 9
Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außer-
gerichtlich in der Weise, dass je zwei Vorstandsmitglieder ge-
meinsam zur Vertretung der Stiftung berechtigt sind. Er ist
Vorstand im Sinne der §§ 26 und 86 des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

(2) Der Vorstand beruft und überwacht die Geschäftsfüh-
rung. Er bereitet die Entscheidungen des Kuratoriums vor. Er
vergibt Fördermittel nach Maßgabe der Förderrichtlinie.

§ 10
Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus sieben Personen. Davon
werden benannt vier Mitglieder von der Niedersächsischen
Landesregierung und drei Mitglieder vom Umweltrat aus sei-
ner Mitte.

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Kuratoriums
ist, sofern benannt, die jeweilig amtierende Umweltministerin
oder der jeweilig amtierende Umweltminister des Landes. Das
Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine stellvertretende Vor-
sitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amts-
zeit der oder des Vorsitzenden endet mit der Legislaturperi-
ode. Die Amtszeit der übrigen Kuratoriumsmitglieder beträgt
fünf Jahre. Eine Wiederberufung ist zulässig. Nach Ablauf der
Amtszeit führt die oder der Vorsitzende des Kuratoriums die
Aufgaben bis zu einer Neuernennung fort.

(3) Die Sitzungen des Kuratoriums werden nach Bedarf von
der oder dem Vorsitzenden einberufen. Das Kuratorium tagt
vierteljährlich und bei Bedarf. Die Ladungsfrist beträgt zwei
Wochen. Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn die
oder der Vorsitzende des Vorstandes oder mindestens vier
Mitglieder des Kuratoriums dies beantragen.

(4) Das Kuratorium ist bei Anwesenheit von mindestens der
Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig. Es fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des
Vorsitzenden beziehungsweise der oder des stellvertretenden
Vorsitzenden. Ein Mitglied kann sich in einer Sitzung durch
ein anderes Mitglied nur mittels schriftlicher Vollmacht ver-
treten lassen. Beschlüsse können auch im schriftlichen Um-
laufverfahren gefasst werden, sofern kein Mitglied des Kura-
toriums diesem Verfahren widerspricht. Für das Umlaufver-
fahren gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Das Kuratorium kann der Stiftung eine Geschäftsord-
nung geben. 

(6) Über die in den Sitzungen des Kuratoriums gefassten Be-
schlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeich-
nen und den Mitgliedern zu übersenden. 

§ 11
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium beschließt über 
— den jährlichen Haushaltsplan,
— die geprüfte Jahresrechnung und den Jahresbericht über

die Erfüllung des Stiftungszwecks,
— die Entlastung des Vorstandes und des Emsrates,
— den Erlass und die Änderung der Förderrichtlinie,
— die Vergabe von Fördermitteln nach Maßgabe der Förder-

richtlinie,
— die Wahl von drei Vorstandsmitgliedern für einen Zeit-

raum von fünf Jahren,
— die Bestellung einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirt-

schaftsprüfers,
— sonstige in dieser Satzung vorgesehene Angelegenheiten.

(2) Das Kuratorium kann bestimmen, bis zu welcher Förder-
summe jeweils die Geschäftsführung und der Vorstand eigen-
verantwortlich entscheiden können.

§ 12
Umweltrat

(1) Dem Umweltrat obliegt die fachliche Beratung der übri-
gen Stiftungsorgane. Die fachliche Beratung beinhaltet Emp-
fehlungen für die Vergabe der Fördermittel durch das Kura-
torium nach Maßgabe der Förderrichtlinie. 

(2) Der Umweltrat besteht aus Personen folgender Organisa-
tionen:
— Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, LV Nie-

dersachsen (BUND),
— Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW),
— Landesfischereiverband Weser-Ems (LFV W-E),
— Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN),
— Niedersächsisches Kultusministerium (MK),
— Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klima-

schutz (MU),
— Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

(MWK),
— Naturschutzbund Deutschland, LV Niedersachsen (NABU),
— Norddeutscher Rundfunk (NDR),
— Niedersächsischer Heimatbund (NHB),
— Niedersächsischer Landfrauenverband (NLV),
— Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Niedersachsen

(SDW),
— Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN),
— die im Niedersächsischen Landtag vertretenen Fraktionen.
Die vorgenannten Institutionen können jeweils eine Person
benennen. 

(3) Der Umweltrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von
fünf Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie
eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden
Vorsitzenden. Der Umweltrat ist beschlussfähig, wenn die
Einladung ordnungsgemäß erfolgte und mindestens ein Drit-
tel der Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden, bei Abwesen-
heit die der Stellvertretung. Die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Umweltrates wird Mitglied des Vorstandes der
Stiftung. Der Umweltrat bestimmt aus seiner Mitte drei weite-
re Mitglieder des Kuratoriums für die Dauer von fünf Jahren.
Ein Mitglied kann sich in einer Sitzung durch eine feste Ver-
tretung seiner Organisation oder ein anderes Mitglied des Um-
weltrates nur mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Beschlüsse können auch im schriftlichen Umlaufverfahren
gefasst werden, sofern kein Mitglied des Umweltrates diesem
Verfahren widerspricht. Für das Umlaufverfahren gelten die
Sätze 2 bis 4 entsprechend.

(4) Der Umweltrat tagt vierteljährlich und bei Bedarf. Die
Sitzungen werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den einberufen. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen.

(5) Über die in den Sitzungen des Umweltrates gefassten Be-
schlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeich-
nen und den Mitgliedern zu übersenden. 

§ 13
Emsrat

(1) Der Emsrat entscheidet über die Vergabe der Fördermit-
tel aus dem Emsfonds.

(2) Der Emsrat umfasst sechs Personen: 
jeweils ein Mitglied auf Vorschlag
— des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland,

LV Niedersachsen e.V. (BUND),
— des Naturschutzbundes Deutschland, LV Niedersachsen e.V.

(NABU),
— des WWF-Zentrums für Meeresschutz Hamburg
sowie drei vertretende Mitglieder des Landes Niedersachsen.

(3) Der Emsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer von
fünf Jahren. Der Emsrat ist beschlussfähig, wenn einschließ-
lich der vorsitzenden Person oder der Stellvertretung mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ein Mitglied kann
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sich durch ein anderes Mitglied nur mittels schriftlicher Voll-
macht vertreten lassen. Beschlüsse können auch im schriftli-
chen Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Mitglied
des Emsrates diesem Verfahren widerspricht. Für das Umlauf-
verfahren gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend.

(4) Entscheidungen für Mittel des Emsfonds können nur im
Einvernehmen herbeigeführt werden, wobei Land und Um-
weltverbände jeweils mit einer Stimme sprechen bzw. gezählt
werden. Das Land verpflichtet sich, sein Stimmverhalten durch
die in die Stiftung entsandten Personen entsprechend auszu-
üben.

(5) Der Emsrat tagt bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal
jährlich. Die Sitzungen werden durch die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden einberufen. Die Ladungsfrist beträgt zwei
Wochen. Die Mitglieder des Vorstandes und des Kuratoriums
haben das Recht, an den Sitzungen des Emsrates mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. 

(6) Über die in den Sitzungen des Emsrates gefassten Be-
schlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der oder
dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeich-
nen und den Mitgliedern zu übersenden. 

§ 14
Geschäftsführung

(1) Der Vorstand beruft die Geschäftsführung. Die Geschäfte
der Stiftung werden nach Weisung des Vorstandes geführt.
Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen der Stiftungsor-
gane vor, nimmt an ihnen mit beratender Stimme teil und führt
die Beschlüsse des Vorstandes und des Kuratoriums — soweit
sie nicht durch den Vorstand selbst ausgeführt werden — aus.

(2) Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehören insbe-
sondere:
— die laufenden Verwaltungsangelegenheiten,
— die Verwaltung des Stiftungsvermögens, der Sonderver-

mögen sowie der Erträge,
— die Vergabe von Fördermitteln nach Maßgabe der Förder-

richtlinie,
— die Fertigung der Niederschriften,

— die Kassen- und Rechnungsführung,
— die Aufstellung des Haushaltsplanes,
— die Vorbereitung der Jahresrechnung,
— die Erstellung des Jahresberichtes.

§ 15
Haushaltsjahr, Prüfung

(1) Haushaltsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. Der Vor-
stand hat bis zum 30. April jeden Jahres die Jahresrechnung
mit einer Vermögensübersicht und einem Jahresbericht über
die Erfüllung der Stiftungszwecke für das abgelaufene Kalen-
derjahr aufzustellen.

(2) Die Jahresrechnung der Stiftung unterliegt der Prüfung
durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer.
Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Erhaltung des Stif-
tungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der
Stiftungsmittel. Die Bestellung erfolgt durch das Kuratorium.

(3) Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat gemäß
§ 104 Abs. 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung das Recht, die
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung zu prüfen.
Dieses Prüfungsrecht erstreckt sich auch auf die Zuwendungs-
empfänger.

§ 16
Satzungsänderung, Auflösung der Stiftung

(1) Beschlüsse über eine Änderung dieser Satzung, über die
Auflösung der Stiftung und/oder die Zusammenlegung mit ei-
ner anderen Stiftung werden vom Kuratorium mit einer Drei-
viertelmehrheit der Mitglieder gefasst. 

(2) Diese Satzung und ihre Änderungen werden im Nieder-
sächsischen Ministerialblatt veröffentlicht.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Weg-
fall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung
an das Land Niedersachsen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu
verwenden hat.
Diese Satzung tritt mit Datum vom 8. 10. 2019 in Kraft.

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „KÖSTER Foundation“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 6. 11. 2019
— 2.06-11741-07 (033) —

Mit Schreiben vom 6. 11. 2019 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts und der Satzung vom 30. 10.
2019 die „KÖSTER Foundation“ mit Sitz in der Stadt Leer
(Ostfriesland) gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zwecke der Stiftung sind die Förderung und die Beschaf-
fung von Mitteln zur Förderung der Jugend- und insbesondere
der Altenhilfe, der Kunst und Kultur, mildtätiger Zwecke, der
Heimatpflege und Heimatkunde, der Rettung aus Lebensgefahr
sowie des Sports.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
KÖSTER Foundation
c/o Herrn Johann J. Köster
Fährstraße 10
26789 Leer (Ostfriesland).
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Landeswahlleiterin

Feststellung eines Sitzübergangs 
im 19. Deutschen Bundestag 

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 6. 11. 2019
— LWL 11402/3.10 —

— Nds. MBl. Nr. 45/2019 S. 1614

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Hermann Wegener GmbH & Co. KG, Adelebsen)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 28. 10. 2019
— BS 18-189 —

Gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG in der derzeit geltenden
Fassung wird die Entscheidung über den Antrag der Firma
Hermann Wegener GmbH & Co. KG, Schiffgraben 25/27, 30159
Hannover, auf Erteilung einer Änderungsgenehmigung gemäß
§ 16 Abs. 1 BImSchG für die Vertiefung und Erweiterung des
Basalttagebaus Bramburg bei Adelebsen in der Anlage öffent-
lich bekannt gemacht.

Der vollständige Bescheid und seine Begründung können in
der Zeit vom 21. 11. bis zum 4. 12. 2019 in den folgenden
Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden:
— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Ludwig-

Winter-Straße 2, 38120 Braunschweig,
Einsichtmöglichkeit:
montags bis donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 14.30 Uhr,
und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0531
35476-0;

— Flecken Adelebsen, Zimmer 13, Burgstraße 2, 37139 Ade-
lebsen,
Einsichtmöglichkeit:
montags und dienstags
in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 17.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr;

— Stadt Hardegsen, Bürgerbüro, Vor dem Tore 1, 37181 Har-
degsen,
Einsichtmöglichkeit:
montags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr und

14.00 bis 16.30 Uhr,

dienstags, mittwochs
und freitags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr und

14.00 bis 18.00 Uhr.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch

gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben,
als zugestellt. 

Der Bescheid und seine Begründung können bis zum Ablauf
der Widerspruchsfrist (bis zum 6. 1. 2020) von den Personen,
die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch
beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Ludwig-
Winter-Straße 2, 38120 Braunschweig, angefordert werden. 

Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbe-
helfsbelehrung werden in der Anlage bekannt gemacht. 

Diese Bek. ist auch im Internet unter http://www.gewerbe-
aufsicht.niedersachsen.de und dort über den Pfad „Bekannt-
machungen w Braunschweig — Göttingen“ und im UVP-Portal
des Landes Niedersachsen unter http://www.umwelt.nieder-
sachsen.de und dort über den Pfad „Service w Umweltinfor-
mationssysteme w UVP-Portal w http://uvp.niedersachsen.de
w Suche w UVP-Kategorien w Bergbau- und Abbauvorhaben
w Basalttagebau Bramburg, Änderung der Abbautiefe“ einseh-
bar.
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Anlage

I. Tenor
1. Der Firma Hermann Wegener GmbH & Co. KG, Schiffgra-
ben 25/27, 30159 Hannover, wurde am 23. 10. 2019 gemäß
§ 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gesetz zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge — BImSchG — in der Fassung der Bekanntmachung

Eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zur
Berufung von Listennachfolgerinnen und Listennachfolgern
im Internetangebot des Landes Niedersachsen ist aus Grün-
den des Datenschutzes gemäß § 86 Abs. 3 BWO nicht mehr
möglich.
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vom 17. 5. 2013 [BGBl. I S. 1274] in der derzeit geltenden Fas-
sung) und § 1 in Verbindung mit Nr. 2.1.1 (G) des Anhangs 1
der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen — 4. BImSchV — vom 2. 5. 2013 [BGBl. I
S. 973] in der derzeit geltenden Fassung) die Genehmigung
zur Änderung der folgenden Anlage erteilt:
Steinbrüche mit einer Abbaufläche von 10 Hektar oder mehr
(hier: 36,28 ha).
Standort: 37139 Adelebsen, außenliegend
Gemarkung: Adelebsen
Flur: 8
Flurstücke: 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 9/2, 10/4, 10/5, 17/1, 19/4, 19/5
Gemarkung: Lödingsen
Flur: 1
Flurstücke: 1/1, 45/13
Flur: 10
Flurstücke: 1/2, 1/4.

Die Änderungsgenehmigung umfasst
— die Vertiefung der Abbautiefe von bisher 270 m NN auf

245 m NN,
— die Erweiterung des Abbaugebietes um 1,88 ha im Bereich

der sog. Kippe Lödingsen,
— dadurch Erweiterung der gesamten Abbaufläche von

bisher 34,40 ha auf künftig 36,28 ha,
— die Anpassung der Innenverkippung in Teilbereichen des

Tagebaus.

2. Gemäß § 52 Abs. 1 WHG (Wasserhaushaltsgesetz vom
31. 7. 2009 [BGBl. I S. 2585], zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 4. 12. 2018 [BGBl. I S. 2254]) i. V. m. § 6 der
WSGVO Adelebsen (Verordnung über die Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen des
Flecken Adelebsen vom 23. 2. 1991, veröffentlicht im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Braunschweig Nr. 6 vom 18. 3.
1991) wird die Genehmigung zur Durchführung des mit der
Vertiefung des Basaltabbaus im bestehenden Abbaubereich
auf eine Endteufe von ca. 245 m ü. NHN und der randlichen
Erweiterung der Abbautätigkeit nach Norden/Nordosten ver-
bundenen Erdaufschlusses mit Verminderung der Deck-
schichten erteilt, soweit es dadurch nicht zu einer Freilegung
des Grundwassers kommt.

3. Die Kosten des Verfahrens sind von der Antragstellerin zu
tragen.

II. Der Bescheid ist mit Auflagen und Nebenbestimmungen
verbunden.*)

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Braunschweig, Ludwig-Winter-Straße 2, 38120 Braun-
schweig, erhoben werden.

*) Hier nicht abgedruckt.
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